
Von:	 Franziska Flachsbarth 
An:	 Poststelle-BK6 
Cc:	 Holger Loew 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe mich vor Kurzem mit Herrn Loew vom BEE über den u.g. Workshop zum Erreichen von Festlegungen
 zur Thematik Sekundärregelung / Minutenreserve ausgetauscht, wobei es insbesondere um die
 Datenverfügbarkeit in dieser Thematik ging. 

Als Modelliererin am Öko-Institut stehe ich häufiger in der Situation, zu entscheiden, von welchem
 Eingangsparameter abstrahiert werden kann und welcher wesentlich Einfluss auf die Ergebnisse nehmen
 könnte. 
Bei der Thematik Sekundärregelleistung / Minutenreserve / Redispatch vertrete ich die Ansicht, dass es für ein
 wissenschaftliches Institut 

1) aufgrund von mangelnder Datenverfügbarkeit (zu hohes Aggregationsniveau) nicht einfach ist, diese
 Sachverhalte ausreichend genau in einem Modell abzubilden und dass es sich 
2) dabei um ein aktuell stark diskutiertes und damit wesentliches Thema handelt, welches zur Ableitung von
 wünschenswerten politischen Handlungsempfehlung in einem Modell Berücksichtigung finden sollte. 

Aufgrund dessen möchte ich die Bitte des BEE um eine bessere Datenverfügbarkeit auf einem geringeren
 Aggregationsniveau gerne unterstützen. 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Viele Grüße, 
Franziska Flachsbarth 

Franziska Flachsbarth 
Oeko-Institut e.V. 
Freiburg - Darmstadt - Berlin 
Postfach 1771, 79017 Freiburg, Germany 

Tel.: +49-761-452 95-289 
http://www.oeko.de 

-----Original Message-----
From: Holger Loew [mailto:Holger.Loew@bee-ev.de] 
Sent: Friday, July 15, 2016 3:12 PM 
To: Franziska Flachsbarth 
Subject: WG: Workshop - Festlegungen Sekundärregelung, Minutenreserve 

-----Ursprüngliche Nachricht----­
Von: Poststelle.BK6@BNetzA.de [mailto:Poststelle.BK6@BNetzA.de] 
Gesendet: Dienstag, 5. Juli 2016 14:45 
Betreff: Workshop - Festlegungen Sekundärregelung, Minutenreserve 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie die Tagesordnung für den Workshop der Beschlusskammer zu den Festlegungsverfahren zur 
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Tagesordnung 


Workshop - Weiterentwicklung der Ausschreibungsbedingungen und Veröffentlichungs-
pflichten für Sekundärregelung (BK6-15-158) und Minutenreserve (BK6-15-159) 


Mittwoch, 13.07.2016, 09:30 – 17:00 Uhr  


Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Raum 1.150, Robert-Schuman-Platz 3, 
53175 Bonn 


 


 


1. 09:30 – 12:30 Sekundärregelung 


 a) Ausschreibungszyklus 


 b) Ausschreibungsablauf 


 c) Produktzeitscheiben 


 d) Mindestangebotsgröße und Poolung 


 e) Einbindung in die Leistungs-Frequenz-Regelung 


 f) Transparenz- und Veröffentlichungspflichten 


 


12:30 – 13:30 Mittagspause 


 


13:30 – 14:30 g) Zusätzlich adressierte Themen 


   - Dynamische Dimensionierung der Regelleistung 


   - Besicherung 


   - Vergabealgorithmus 


   - Abrechnung von Sekundärregelarbeit 


 


2. 14:30 – 16:30 Minutenreserve 


a) Minutenreserveleistungsmarkt 


- Produktzeitscheiben 


 


 b) Minutenreservearbeitsmarkt 


  - Ausschreibungszyklus und –ablauf 


  - Angebote für Minutenreservearbeit, Angebotsanpassung 


  - Merit Order und Abruf 


  - Transparenz- und Veröffentlichungspflichten 


 


3. 16:30 – 17:00 Weiteres Vorgehen 





		Tagesordnung
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05.07.2016 


 


Festlegungsverfahren zur Weiterentwicklung der Ausschreibungsbedingun-


gen und Veröffentlichungspflichten für Sekundärregelung und Minutenre-


serve 


 


- BK6-15-158 -  


- BK6-15-159 -  


 


Eckpunktepapier mit Zusammenfassung der Stellungnahmen 


 
Redaktionelle Anmerkung: 


Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um den Text des am 23.11.2015 konsultierten 


Eckpunktepapiers. Dieser wurde zu den einzelnen Eckpunkten um eine Darstellung bzw. Zu-


sammenfassung der eingegangenen Stellungnahmen der Marktakteure sowie um Anmerkun-


gen der Beschlusskammer ergänzt (siehe farbig unterlegte Kästen). Soweit die Beschluss-


kammer Anregungen der Konsultationsteilnehmer bereits aufgegriffen hat und Anpassungen 


im Text vorgenommen hat, sind diese im Änderungsmodus dargestellt und mit Kommentaren 


versehen. 


 
Die gegenwärtig geltenden Ausschreibungsbedingungen und Veröffentlichungspflichten für die 


Regelenergiequalitäten Sekundärregelung und Minutenreserve sind seit einer Überarbeitung im 


Jahr 2011 in Kraft (BK6-10-098 vom 12.04.2011, BK6-10-099 vom 18.10.2011). Die Beschluss-


kammer hatte im Bestreben einer Intensivierung des Wettbewerbs auf diesen Regelenergie-


märkten umfangreiche Anpassungen der Ausschreibungsbedingungen vorgenommen, um so-


wohl die Marktteilnahme insbesondere für die Betreiber kleinerer Erzeugungsanlagen zu erleich-


tern als auch die Märkte für neue Technologien zu öffnen. Seitdem sind bei den genannten Re-


gelenergiequalitäten zahlreiche Markteintritte neuer Anbieter zu verzeichnen. 


 


Zukünftig werden aufgrund des zunehmenden Anteils an volatiler Einspeisung aus Windenergie- 


und Photovoltaik-Anlagen im Energieversorgungssystem neue Herausforderungen bzw. erhöhte 


Anforderungen an die Ausregelung der Übertragungsnetze zur Aufrechterhaltung der Sys-


temstabilität gestellt. Insbesondere wird – situationsbedingt – ein sehr hoher und kurzfristiger 
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Flexibilitätsbedarf bestehen. Daraus ergibt sich das Erfordernis, weitere Potenziale bei Anbietern 


von Flexibilität für die Erbringung von Regelenergie zu erschließen. 


 


Diesem Erfordernis trägt die Beschlusskammer Rechnung und beabsichtigt, die Ausschrei-


bungsbedingungen für die Sekundärregelung und die Minutenreserve zu optimieren, um weite-


ren Akteuren wie flexiblen Erzeugern (insbesondere auch Betreibern von Windenergieanlagen), 


in der Leistung steuerbaren Verbrauchern (bspw. Betreibern von Demand-Side-Management-


Systemen), Betreibern von Speichern u.a. den Zugang zu den genannten Regelenergiemärkten 


zu erleichtern. 


 


Die Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur hat insoweit am 23.11.2015 gemäß § 29 


EnWG, § 27 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 StromNZV jeweils ein Festlegungsverfahren zur Weiter-


entwicklung der Ausschreibungsbedingungen und Veröffentlichungspflichten für Sekundärrege-


lung (Az. BK6-15-158) sowie für Minutenreserve (Az. BK6-15-159) eröffnet. 


 


Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung der Ausschreibungsbedingungen und Veröffentli-


chungspflichten bestehen aus derzeitiger Sicht der Beschlusskammer und unter Berücksichti-


gung der Ausführungen des Weißbuchs „Ein Strommarkt für die Energiewende“ des Bundes-


wirtschaftsministeriums in den nachfolgend dargestellten Aspekten. 
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1. Sekundärregelung (Az. BK6-15-158) 
 


1.1. Ausschreibungszyklus 
 


Ausschreibung der Sekundärregelleistung erfolgt kalendertäglich 
 


Die Beschlusskammer erwägt, den Ausschreibungszyklus von derzeit einer Woche auf einen 


Kalendertag zu verkürzen. Der gegenwärtige Ausschreibungszyklus dürfte nach derzeitiger Ein-


schätzung der Beschlusskammer für viele potenzielle Anbieter von Sekundärregelleistung ein 


Hindernis sein, in den Markt einzutreten, sowie für bereits existierende Marktakteure eine Er-


schwernis, ihre vorhandenen Potenziale optimal in den Markt einzubringen. Eine Verkürzung 


des Ausschreibungszyklus auf einen Kalendertag bedeutet voraussichtlich insbesondere eine 


leichtere Angebotsstellung für Anbieter mit kleinem Anlagenpark wie auch für Anbieter, deren 


Flexibilität an Produktionsprozesse gekoppelt ist. Eine kalendertägliche Ausschreibung soll den 


Anbietern eine bessere Prognose der zur Vermarktung zur Verfügung stehenden Anlagen bzw. 


Kapazität ermöglichen. Darüber hinaus könnte durch die Einführung einer kalendertäglichen 


Ausschreibung die Marktteilnahme für dargebotsabhängige Erneuerbare-Energien-Anlagen  


(EE-Anlagen), insbesondere Windenergieanlagen, deutlich erleichtert werden.  


 


Ferner soll eine kalendertägliche Ausschreibung auch die Möglichkeit für die Übertragungsnetz-


betreiber eröffnen, zukünftig eine situationsabhängige Dimensionierung und Beschaffung von 


Sekundärregelleistung durchzuführen. Mit der gegenwärtigen wöchentlichen Ausschreibung von 


Sekundärregelleistung lassen sich kurzfristige Ereignisse, die einen erhöhten Bedarf an Sekun-


därregelleistung erfordern, wie sie bspw. aufgrund des hohen Anteils an volatiler Einspeisung 


aus dargebotsabhängigen EE-Anlagen in bestimmten Wetterlagen (Starkwindfront etc.) entste-


hen können, nicht abbilden. Andererseits existieren Zeiträume bzw. Tage, in denen die Netzsi-


tuation im Hinblick auf Leistungsungleichgewichte wenig angespannt ist und in denen tatsächlich 


ein geringerer Bedarf an Sekundärregelleistung besteht, als von den Übertragungsnetzbetrei-


bern wöchentlich beschafft wurde. Eine kalendertägliche Ausschreibung soll in Kombination mit 


einem optimierten, dynamischen Dimensionierungsverfahren, welches kurzfristige Einflussgrö-


ßen (Wind, Sonne, Temperatur u. a.) berücksichtigt, die Voraussetzung für eine situationsbasier-


te, sich am erwarteten Zustand des Übertragungsnetzes orientierende Beschaffung von Sekun-


därregelleistung schaffen. 
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Axpo hält die kalendertägliche Ausschreibung für eine zusätzliche Belastung kleiner Anbieter. 


 


envia, Lechwerke, SWM:  


Die kalendertägliche Ausschreibung der Sekundärregelleistung (SRL) erfordert trotz der ge-


planten Möglichkeiten zur Angebotsabgabe an Werktagen dennoch Tätigkeiten am Wochen-


ende, da die Zuschlagsinformationen kalendertäglich verarbeitet werden müssen. 


 


Axpo, Lechwerke, Südvolt:  


Wenn sich mit der situationsabhängigen Dimensionierung die ausgeschriebenen Leistungen 


innerhalb des Ausschreibungszeitraumes ändern, müssen auch die Anbieter für eine optimale 


Preisfindung ihre Angebote überarbeiten. 


 


Axpo, SWM: 


Die Gebotsstellung bei der Minutenreserveleistung (MRL) ist abhängig von der Bezuschlagung 


der Gebote für SRL. 


 


Evonik, VIK, VKU:  


Es ist zu berücksichtigen, dass bei kleinen Anbietern die Leitwarten 24/7 besetzt sind, jedoch 


nicht die Handelsabteilungen. 


Anm. BK6: 


Die Aussage wird dahingehend verstanden, dass die an einem Werktag für das Wochenende 


abgegebenen Angebote bei einer Zuschlagserteilung und Erbringung am Wochenende (z.B. 


Zuschlag am Samstag, Erbringung am Sonntag) ausgeführt werden können, bei Nichtbezu-


schlagung jedoch eine Vermarktungsmöglichkeit am Wochenende nicht besteht. Soweit die-


ses Verständnis nicht korrekt sein sollte, wird um Erläuterung gebeten. 


 


VCI:  


Unternehmen mit nicht-energiewirtschaftlichem Kerngeschäft können eine kalendertägliche 


Gebotsabgabe in vielen Fällen nicht realisieren. 


 


BDEW, Bilanzkreiskooperation, EnBW, envia, Lechwerke, Next Kraftwerke, Südvolt, 
Vorarlberger Illwerke:  


Eine Ausweitung der erforderlichen Arbeitsprozesse auf Wochenend- und Feiertage ist mit 


hohem Aufwand und Kosten verbunden (Investitionskosten in die Software, um die neuen 


Prozesse abwickeln zu können und auch deutlich höhere Personalkosten).  
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BDEW, Bilanzkreiskooperation:  


Kleinere Anbieter müssten ggf. auf die Vermarktung an Wochenenden und Feiertagen verzich  


 


BDEW, Bilanzkreiskooperation, envia, Evonik, SWM, VCI, VIK, VKU plädieren für eine 


werktägliche Ausschreibung. 


 
Bilanzkreiskooperation: 


Die kalendertägliche Ausschreibung dürfte zu einem Rückgang des Angebotsvolumens füh-


ren. Ferner ist die kalendertägliche Ausschreibung auch ein Hemmnis für potenzielle neue 


Anbieter. Der volkswirtschaftliche Nutzen ggü. einer werktäglichen Ausschreibung ist fraglich; 


ein Nutzen für die Systemsicherheit ist nicht erkennbar.  


 


Anm. BK6: 


Ziel der Verfahren zur Weiterentwicklung der Ausschreibungsbedingungen für SRL und MRL 


ist die Integration der EE-Anlagen, insbesondere jener mit fluktuierender Einspeisung, in die 


Regelenergiemärkte. Angesichts der zunehmenden Einspeisung aus Windenergie- und Pho-


tovoltaik-Anlagen und deren erheblicher Bedeutung für das Elektrizitätsversorgungssystem, 


gilt es, die Betreiber dieser Anlagen an die Verantwortung zur Erbringung von Systemdienst-


leistungen – vorliegend der Regelenergie – heranzuführen. Dies setzt Ausschreibungen nahe 


am Erbringungszeitpunkt voraus. Mit einer kalendertäglichen Ausschreibung lässt sich dieses 


Ziel nach derzeitiger Auffassung der BK6 am besten erreichen. 


 


1.2. Ausschreibungsablauf 


 


a) Beginn der Ausschreibung für den Erbringungstag D: D-5, 10:00 Uhr, Ende der Aus-


schreibung: D-1, 9:00 8:00 Uhr 


b) Information der Anbieter über die Zuschlagserteilung: D-1, spätestens 9:30 9:00 Uhr 


c) Möglichkeit einer zweiten Ausschreibung, sofern der Bedarf an Sekundärregelleis-


tung nicht in der ersten Ausschreibung gedeckt wurde: D-1, am Nachmittag 


 
Zu a) Die Beschlusskammer schlägt vor, den Beginn der Ausschreibung von Sekundärregel-


leistung auf D-5, 10:00 Uhr, und das Ende der Ausschreibung auf D-1, 9:00 8:00 Uhr, festzule-


gen. Damit startet die Ausschreibung weit vor ihrem Ende, welches aufgrund der geplanten ka-


lendertäglichen Ausschreibung auch auf ein Wochenende oder auf einen Feiertag fallen kann. 


Insbesondere kleine Anbieter, die aufgrund ihrer betrieblichen Organisation für eine Angebots-


abgabe an Wochenenden oder Feiertagen nicht zur Verfügung stehen, sollen damit die Möglich-


keit erhalten, eine Angebotsabgabe zu Bürozeiten zu realisieren. Die vorgesehene Vorlaufzeit 


Kommentar [BK6d1]: Die BK6 hat 
den Wunsch der ÜNB nach einer ein-
stündigen Vergabezeit sowie die Anre-
gungen der Marktakteure zur Verlänge-
rung des Zeitraums zwischen der Zu-
schlagserteilung für SRL-Gebote und 
dem Ende der MRL-Ausschreibung 
aufgegriffen und gesteht für beide 
Zeiträume 1 Stunde zu. Damit ergeben 
sich – ausgehend von einem Ende der 
MRL-Ausschreibung um 10:00 Uhr – 
als Frist für die Bekanntgabe der Zu-
schlagserteilung 9:00 Uhr und als Frist 
für das Ende der SRL-Ausschreibung 
8:00 Uhr. 


Kommentar [BK6d2]: Siehe Kom-
mentar oben. 
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erscheint unter Berücksichtigung möglicher Feiertagskonstellationen geeignet, dieses Ziel zu 


erreichen. 
 
Durch das beabsichtigte Ende der Ausschreibung, D-1 um 9:00 8:00 Uhr, dürfte der Zeitraum 


von der Angebotsabgabe bis zum Erfüllungszeitpunkt ausreichend kurz sein, um insbesondere 


Anbietern kurzfristiger Flexibilität, wie etwa Betreibern dargebotsabhängiger EE-Anlagen, eine 


bessere Prognose ihrer für die Sekundärregelleistung zu vermarktenden Kapazitäten zu ermög-


lichen. 


 


Zudem soll die Ausschreibung für Sekundärregelleistung damit vor der Minutenreserveaus-


schreibung enden, deren Ende gegenwärtig auf 10:00 Uhr festgelegt ist, sowie vor der Day-


Ahead-Auktion der EPEX SPOT um 12:00 Uhr. 


 


Zu b) Die vorgesehene Information der Anbieter über die erfolgte Zuschlagserteilung, D-1, spä-


testens 9:30 9:00 Uhr, würde es den Anbietern erlauben, die Kapazitäten ihrer nicht bezuschlag-


ten Angebote in die Ausschreibung für Minutenreserveleistung einzubringen. 


 


Zu a) und b) 


 


Bilanzkreiskooperation, VIK: 


Die vorgesehene Möglichkeit, Angebote mehrere Tage im Voraus abgeben zu können, ist sehr 


zu begrüßen, da sie den Anbietern eine flexiblere Handhabung der Arbeitsprozesse gestattet. 


Die Notwendigkeit, bei einer kalendertäglichen Ausschreibung auch an Wochenend- und Fei-


ertagen tätig werden zu müssen, entfällt dadurch jedoch nicht. 


 


Lechwerke, Statkraft: 


Da die indikativen Bedarfe nicht verbindlich sind, können auf dieser Basis auch keine verbind-


lichen Angebote abgegeben werden. Die Veröffentlichung D-5 ist daher nur bedingt nützlich 


und schafft keine Möglichkeit, Tätigkeiten an Wochenenden zu vermeiden. (Vgl. 1.8.) 


Anm. BK6: 


Die Möglichkeit, Angebote auf Basis indikativer Bedarfe bereits mit zeitlichem Vorlauf ab D-5 


und somit an Werktagen abzugeben, stellt ein Angebot an den Markt dar. Soweit seitens des 


Marktes kein Nutzen in dieser Regelung gesehen wird, da zur effizienten Angebotsabgabe 


zwingend finale Bedarfswerte vorliegen müssen und auf den angedachten Vorlauf verzichtet 


werden kann, wäre ein Ausschreibungsbeginn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der finalen 


Bedarfe, D-2, festzusetzen. Als Argumente gegen eine kalendertägliche Ausschreibung kön-


nen die vorstehenden Vorträge jedenfalls nicht geltend gemacht werden (s. 1.1.). 
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BDEW, Evonik, VCI, VIK: 


Längere Ausschreibungszeitfenster zur Gebotsabgabe werden begrüßt; es sollten jedoch Än-


derungen bereits eingestellter Gebote hinsichtlich Gebotspreisen und -größen oder eine An-


gebotsrücknahme bis zum Ausschreibungsende ermöglicht werden. Es ist nicht zu erwarten, 


dass die Preise weit vor D-2 aussagekräftig sein werden, da der finale ÜNB-Bedarf dann noch 


nicht bekannt ist. Verlässliche Preise werden sich also erst näher am Lieferzeitpunkt bilden. 


Anm. BK6: 


Vor dem Hintergrund möglicher Bedarfsänderungen seitens der ÜNB erscheint eine Anpas-


sung bereits abgegebener Angebote in Bezug auf Gebotspreis und -größe sowie ggf. das Ent-


fernen dieser Angebote bis zum Ausschreibungsende sachlogisch. 


Es wird hierzu um Stellungnahme der ÜNB gebeten. 


 


Die ÜNB wünschen eine Öffnungsklausel, die im Einzelfall auch ein Gate Open bereits D-7 


anstelle von D-5 zulässt, da bei ungünstiger Lage von Feiertagen, die Notwendigkeit bestehen 


kann, den Markt früher zu öffnen. 


Anm. BK6: 


Eine offene Regelung in der Gestalt „Beginn der Ausschreibung für den Erbringungstag D: 


mindestens D-5, 10:00 Uhr, (…)“ wäre möglich, erfordert aber weiterhin die Erstellung eines 


Ausschreibungskalenders, aus dem für die Marktakteure ersichtlich ist, wann der Ausschrei-


bungsbeginn für die jeweiligen Ausschreibungen tatsächlich stattfindet. 


 


ÜNB: 


Der Zeitraum zwischen dem Ende der SRL-Ausschreibung und der Information über die Zu-


schlagserteilung der SRL-Gebote sollte wegen der Möglichkeit von Störungen von 30 Minuten 


auf 60 Minuten verlängert werden. Eine Differenzierung zwischen dem Zeitpunkt der Bekannt-


gabe der Zuschlagserteilung für den Anbieter und der Veröffentlichung der Ausschreibungser-


gebnisse ist nicht erforderlich, sofern eine einstündige Vergabezeit vorgesehen wird. (vgl. 1.8.) 


Anm. BK6: 


Unter Berücksichtigung der Vorträge der Marktakteure (s.u.) und der unten vorgeschlagenen 


Bekanntgabe der Zuschlagserteilung, D-1, 09:00 Uhr, ergäbe sich ein Ende der SRL-


Ausschreibung D-1 um 08:00 Uhr. Siehe Änderung in lit. a nebst Kommentar. 


 


Axpo, BDEW, Bilanzkreiskooperation, CLENS, E.ON, EFET, EnBW, Energy2 market, 
ENGIE, GETEC, Lechwerke, Next Kraftwerke, SWM, UNIPER, Vattenfall, VKU: 


Der Zeitraum von 30 Minuten zwischen der Information über die Zuschlagserteilung bei der 


SRL und dem Ausschreibungsende der MRL ist zu kurz, um ein aktualisiertes Angebot mit der 


nicht bezuschlagten Leistung aus der SRL-Ausschreibung für die MRL-Ausschreibung zu er-


stellen. 
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Anm. BK6:  


Es wird eine Erweiterung des genannten Zeitraums auf 60 Minuten als sinnvoll erachtet. Unter 


Berücksichtigung des Endes der MRL-Ausschreibung, D-1 um 10:00 Uhr (s.u.), ergäbe sich 


damit als Frist für die Information der Anbieter über die Zuschlagserteilung sowie für die Veröf-


fentlichung der Ausschreibungsergebnisse (vgl. 1.8. lit. c) D-1, 09:00 Uhr. Siehe Änderung in 


lit. b nebst Kommentar. 


 


BDEW, EFET, EnBW, SWM: 


Keinesfalls darf die Zeitspanne zwischen MRL-Ausschreibung und Day-Ahead-Auktion ver-


kürzt werden. 


Anm. BK6: 


Das Ende der MRL-Ausschreibung verbleibt bewährter Weise bei D-1, 10:00 Uhr. 


 


BDEW, BVES, EFET, EnBW, Energy2 market, GETEC, Österreichs E-Wirtschaft, SWM, 
TIWAG, Vattenfall, Vorarlberger Illwerke: 


Die SRL-Ausschreibung sollte (ggf. alternativ) auf D-2, Nachmittag vorgezogen werden. 


Anm. BK6: 


Ein Ende der SRL-Ausschreibung, D-2, kommt nicht in Betracht, da damit das mit dem vorlie-


genden Verfahren verfolgte Ziel, EE-Anlagen mit fluktuierender Einspeisung in den Markt für 


SRL zu integrieren, nicht erreicht werden kann (vgl. Anmerkung zu 1.1.). 


 


BDEW, E.ON, UNIPER: 


Zeitlicher Abstand zwischen der Gebotsabgabe für SRL und MRL und der Frist zur Abgabe 


nachträglicher Fahrpläne muss gewahrt bleiben. 


Anm. BK6: 


Die Frist zur Abgabe nachträglicher Fahrpläne ist Bestandteil der Regelungen des Standardbi-


lanzkreisvertrags, zu dem seitens der Marktakteure gegenwärtig eine Branchenlösung erarbei-


tet wird. Der o.g. Sachverhalt wäre insoweit im Rahmen eines solchen Branchenkompromis-


ses zu berücksichtigen. 


 


Zu c) Für den Fall der Bedarfsunterdeckung in der Sekundärregelleistungsausschreibung soll 


es den Übertragungsnetzbetreibern wie bisher gestattet sein, eine zweite Ausschreibung vorzu-


nehmen. Da das Ende der ersten Ausschreibung gem. 1.2. lit. a für D-1, 9:00 8:00 Uhr, vorge-


sehenen ist, verbliebe den Übertragungsnetzbetreibern ausreichend Zeit für eine zweite Aus-


schreibung am Nachmittag desselben Tags. 
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BDEW, E.ON, EFET, EnBW, GETEC, Österreichs E-Wirtschaft, TIWAG, UNIPER, Vatten-
fall, Vorarlberger Illwerke: 


Die zweite Auktion der SRL sollte vor der MRL- und der Day-Ahead-Auktion stattfinden. 


Grund: Ansonsten wäre eine Zurückhaltung von Kapazitäten für die zweite SRL-


Ausschreibung und damit eine Beeinflussung von Liquidität und Preisen auf dem MRL- und 


insbesondere auf dem Day-Ahead-Markt möglich. 


Anm. BK6: 


Für den Ausnahmefall der Bedarfsunterdeckung in der ersten SRL-Ausschreibung soll den 


ÜNB die Durchführung einer zweiten Ausschreibung erlaubt sein. Die Gefahr der Kapazitäts-


zurückhaltung in diesem Ausnahmefall dürfte gering sein. Eine generelle Regelung, die den 


Ausnahmefall einer zweiten Ausschreibung terminlich in den regulären Ausschreibungsablauf 


der SRL-Ausschreibung und insoweit in die Folge aus SRL-, MRL- sowie Day-Ahead-Auktion 


einordnet, wird somit als nicht zielführend erachtet. Die Möglichkeit einer zweiten Ausschrei-


bung am Nachmittag desselben Tags wird als ausreichend betrachtet. 


 
1.3. Ausschreibungskalender 


 
Abschaffung des Ausschreibungskalenders für die Sekundärregelung 


 


Angesichts der beabsichtigten kalendertäglichen Ausschreibung von Sekundärregelleistung, D-1 


für den Erbringungstag D, hält die Beschlusskammer die Erstellung eines Ausschreibungskalen-


ders im Falle der Sekundärregelung perspektivisch nicht mehr für erforderlich. 


 


BDEW: 


Falls zusätzliche Mengen an einem Termin ausgeschrieben werden, z.B. vor bestimmten Wet-


terlagen oder langen Feiertagswochenenden, sollte dies in einem öffentlichen Kalender und 


mittels einer elektronischen Nachricht an potenzielle Anbieter bekannt gegeben werden. 


Anm. BK6 


In der Praxis der vergangenen Jahre hat sich bewährt, dass die Ausschreibung von Zusatz- 


bzw. deutlich erhöhten Mengen zu bestimmten Ereignissen, bspw. Weihnachten/Silvester, 


Sonnenfinsternis etc., den Marktakteuren seitens der ÜNB rechtzeitig angekündigt wurde. In 


dieser Weise soll auch künftig verfahren werden. 


 
VCI, VIK: 


Bei einer werktäglichen Ausschreibung wäre ein Ausschreibungskalender weiterhin hilfreich 


und erforderlich. Der Aufwand für die Erstellung eines Ausschreibungskalenders wäre aber 


überschaubar. 
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VKU: 


Der Ausschreibungskalender sollte beibehalten werden. Die kalendertägliche Ausschreibung 


von SRL, D-1 für den Erbringungstag D, zwingt einige Akteure, am Wochenende und an Feier-


tagen keine SRL anzubieten. 


 


Anm. BK6: 


Bis auf wenige Ausnahmen sieht der Markt bei kalendertäglicher Ausschreibung kein Erfor-


dernis für einen Ausschreibungskalender. Sollte jedoch eine Regelung für einen flexiblen Aus-


schreibungsbeginn (Abweichung von D-5) gewünscht sein, ist aus Sicht der Beschlusskammer 


weiterhin ein Ausschreibungskalender notwendig (vgl. 1.2.). 


 
1.4. Produktzeitscheiben 


 
Ausschreibung und Vergabe der Sekundärregelleistung in sechs Zeitscheiben von je-


weils vier Stunden (0:00 Uhr bis 4:00 Uhr, 4:00 Uhr bis 8:00 Uhr, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 


12:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr und 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr) 
 


Die gegenwärtigen Produktzeitscheiben bei der Sekundärregelleistung, Hauptzeit und Neben-


zeit, erscheinen zu lang, um insbesondere Anbieter kurzfristiger Flexibilität in den Markt für Se-


kundärregelleistung zu integrieren. Die Beschlusskammer erwägt daher, die Produktzeiten auf 


Zeitscheiben von jeweils vier Stunden zu verkürzen und insoweit im Sinne einer behutsamen 


Weiterentwicklung der Regelleistungsmärkte mit den aktuellen Produktzeitscheiben der Minuten-


reserveleistung zu harmonisieren.  


 


ÜNB: 


Die Umsetzung der vorgeschlagenen Ausgestaltung erscheint möglich und ist im Sinne einer 


Produktharmonisierung von SRL und MRL zu begrüßen. Vor einer weiteren Verkürzung der 


Produktzeitscheiben ist es allerdings notwendig, betriebliche Erfahrungen mit der geplanten 


Marktänderung und den damit verbundenen Änderungen bei den Regelkonzepten zu sam-


meln. 


 
EnBW, Lechwerke, Next Kraftwerke und TIWAG plädieren für die Beibehaltung der gegen-


wärtigen Produktzeitscheiben. 


 


Nach Auffassung der Lechwerke und Next Kraftwerke erhöhen sich durch die kalendertägli-


che Ausschreibung und die Verkürzung der Zeitscheiben der SRL auf 4 Stunden IT- und Per-


sonalaufwendungen bei den Anbietern. Mit den steigenden Kosten der Vermarktung dürften 


kleinere Anbieter in der Folge kaum noch konkurrenzfähig sein. 
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Auch aus Sicht von EnBW erhöht sich der Abwicklungsaufwand erheblich. Gleichzeitig ist 


nicht notwendigerweise gesichert, dass nachhaltig ein signifikanter Zuwachs an kurzfristiger 


Flexibilität im Markt entsteht, da mit der Maßnahme auch eine erhebliche Entwertung einzel-


ner Produktscheiben einhergeht. 


 
Anm. BK6: 


Unter Beibehaltung der gegenwärtigen Produktzeiten ist eine Marktintegration von EE-


Anlagen mit fluktuierender Einspeisung nicht möglich. Insoweit diskutiert auch das Weißbuch 


des BMWi explizit eine Verkürzung der Produktzeiten bei der SRL und regt die Prüfung einer 


Einführung von 4-Stunden-Produkten oder sogar von stündlichen Produkten an. 


 


BDEW, E.ON, EFET, EnBW, ENGIE, RWE, Trianel, UNIPER, VKU: 


Bei Einführung von 4-Stunden-Zeitscheiben ist zwingend die Einführung von zeitlichen Block-


geboten vorzusehen. Andernfalls werden die fixen Startkosten sowie die Mehrkosten aus der 


Zuschlagunsicherheit auf die Leistungskosten des kurzen Produktes umgelegt und die Ge-


botspreise steigen. Blockgebote führen zwar zu zusätzlicher Komplexität in der Angebotskal-


kulation und in der Bezuschlagung, erlauben aber eine sachgerechte Verteilung der genann-


ten Kosten, und verhindern, dass eine Benachteiligung konventioneller Anbieter im Re-


gelenergiemarkt zu höheren Systemkosten führt. 


 


Anm. BK6: 


Eine Einführung von zeitlichen Blockangeboten wird äußerst kritisch gesehen. Derartige Blo-


ckangebote würden eine Änderung des gegenwärtigen Vergabeverfahrens erfordern, bspw. in 


Form der Etablierung eines produktzeitscheibenübergreifenden, kostenoptimierenden Verga-


bealgorithmus. Damit würde nicht nur der Komplexitätsgrad der bereits jetzt schon anspruchs-


vollen Prozesse der Angebotserstellung und -bezuschlagung erheblich steigen, sondern auch 


die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Zuschlagserteilung für alle Marktakteure sinken. 


Insbesondere für neue und kleine Anbieter wäre eine Angebotskalkulation in einem solch 


komplexen System nur noch schwer möglich. Dies dürfte sich als Markteintrittshemmnis er-


weisen, das der Integration von EE-Anlagen entgegensteht und darüber hinaus Marktaustritte 


bereits agierender Anbieter nach sich ziehen könnte. 


Zudem stehen zeitliche Blockangebote der Reduzierung von Must-Run-Kapazität konventio-


neller Erzeuger entgegen. 
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bne, DIHK, LichtBlick, STEAG:  


Die Verkürzung auf 4-Stunden-Produkte ist nicht ausreichend. Es werden Produktzeiten von 


1 Stunde empfohlen. Grund: Förderung der Marktintegration von EE-Anlagen, da: größere 


Prognosesicherheit für Einspeiser aus fluktuierenden Energieträgern, Erhöhung der anbietba-


ren Leistung. 


Anm. BK6: 


Eine Reduktion der Produktzeiten von gegenwärtig HT/NT auf stündliche Produkte wäre ein 


erheblicher Schritt, der insbesondere vor dem Hintergrund der damit einhergehenden Anpas-


sungen bei den Regelkonzepten der ÜNB weitreichende Konsequenzen für die Systemsicher-


heit hätte. Insoweit ist hier eine behutsame Weiterentwicklung der Produktzeit angezeigt, die 


die Möglichkeit bietet, Erfahrungen für eine spätere weitere Verkürzung zu sammeln. Produkt-


zeitscheiben von 4 Stunden erscheinen daher als ein sinnvoller Kompromiss, der sowohl die 


Sicherheitserwägungen der ÜNB als auch die angestrebte Marktintegration von EE-Anlagen 


mit fluktuierender Erzeugung berücksichtigt. 


 
1.5. Mindestangebotsgröße 


 
Beibehaltung der Mindestangebotsgröße von 5 MW für die Teilnahme an der Ausschrei-


bung von Sekundärregelleistung, jedoch Zulässigkeit von Angebotsgrößen in Höhe von 


1 MW, 2 MW, 3 MW oder 4 MW, sofern vom Anbieter innerhalb einer Regelzone maxi-


mal ein Angebot je Sekundärregelleistungsprodukt abgegeben wird 


 


Aus Sicht der Beschlusskammer soll die derzeit für die Sekundärregelleistung bestehende Min-


destangebotsgröße von 5 MW grundsätzlich bestehen bleiben. Jedoch erwägt die Beschluss-


kammer, zur Förderung kleiner Anbieter und insbesondere von Anbietern, die Kleinstanlagen 


poolen bzw. Demand-Side-Management-Systeme betreiben, die Abgabe von Angeboten unter-


halb der Mindestangebotsgröße zu gestatten, sofern sie innerhalb einer Regelzone nur ein ein-


ziges Angebot pro Sekundärregelleistungsprodukt, d. h. je Regelrichtung und Zeitscheibe, stel-


len. Damit sollen kleine Anbieter in die Lage versetzt werden, eigenständige Angebote abzuge-


ben. Nach den gegenwärtigen Vorgaben besteht für Akteure, die die Mindestangebotsgröße 


innerhalb einer Regelzone nicht erreichen, nur die Option, mit weiteren Betreibern von Anlagen  


 


bzw. potenziellen Anbietern von Sekundärregelleistung anderer Regelzonen in Kooperation zu  


treten und im Wege einer regelzonenübergreifenden Poolung die Mindestangebotsgröße von 


5 MW zu erlangen. Die vorgeschlagene Regelung soll für diese Anbieter eine deutlich erleichter-


te Marktteilnahme bewirken. 
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Die erwogene Beschränkung auf die Abgabe maximal eines Angebots je Sekundärregelleis-


tungsprodukt innerhalb derselben Regelzone soll den Ausnahmecharakter dieser Vorgabe un-


terstreichen. Sofern ein Anbieter mehrere Pools innerhalb derselben Regelzone betreibt, bspw. 


einen Kraftwerks-Pool und einen Pool mit Kleinstanlagen, sollen diese Anlagenpools in Bezug 


auf die Anwendung der Ausnahmeregelung wie separate Anbieter behandelt werden. 


 


EnBW, Energy2market, envia, Lechwerke, RWE, TIWAG, VSE: 


Es wird für die Beibehaltung der Mindestangebotsgröße plädiert. Die Ausnahmeregelung lie-


fert keinen Mehrwert ggü. der bestehenden Poolungsmöglichkeit. Aus Sicht von VSE und   


envia bestehen bereits heute etablierte, effiziente Poolinglösungen, die sowohl gegenüber 


den ÜNB (Präqualifikations-, Abruf- und Abrechnungsaufwand) wie auch für Anlagenbetreiber 


(ausbleibendes Investitions- und Ressourcenrisiko gegenüber Eigenvermarktung wie auch 


Ausfallreservesicherheit) weitaus effizientere Umsetzungs- und Marktteilnahmemöglichkeiten 


darstellen. In ähnlicher Weise äußert sich auch Energy2market, die ferner betonen, dass das 


Verhältnis von Nutzen zu Aufwand auf Seiten von Marktakteuren und ÜNB angesichts der oft 


nur temporären Bereitstellung von weniger als 5 MW bei Markteintritt von Anbietern zu gering 


sein dürfte. 


 


BDEW, E.ON, UNIPER: 


Komplizierte Ausnahmeregelungen sollten vermieden werden; die Prüfung zur Verhinderung 


von Umgehungen der Regelung ist mit unnötigem administrativem Aufwand verbunden. 


 


envia, Lechwerke, RWE, Statkraft: 


Die Ausnahmeregelung ist mit einer Ungleichbehandlung, ggf. Diskriminierung, unterschiedlich 


großer Anbieter verbunden und führt zu Marktverzerrungen. 


 


Evonik: 


Bei der Ausnahmeregelung wird ausgeblendet, dass die angebotene Kleinleistung auch besi-


chert werden muss. 


 


ÜNB: 


Die Ausnahmeregelung wird begrüßt. Jedoch sollte die Aussage, dass verschiedene Anlagen-


pools eines Betreibers wie unterschiedliche Anbieter behandelt werden, präzisiert werden, da 


durch die vorliegende Formulierung ein Anreiz zur Splittung bereits präqualifizierter Anlagen 


auf mehrere Pools entstehen könnte. Dies wäre für die ÜNB und auch für die Anbieter ein zu-


sätzlicher Aufwand, da separate Online-Werte für die Soll- und Ist-Wert-Bildung separat über-


tragen, abgerechnet und geprüft werden müssten. Die ÜNB schlagen deshalb vor, dass jeder 


Anbieter maximal einen Pool bilden darf, für den die oben dargestellte Ausnahmeregelung gilt. 
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Damit wäre auch eine Gleichbehandlung in Bezug auf die Ausnahmeregelung von Be-


standsanbietern und neuen Anbietern gegeben. 


 


Anm. BK6: 


Die ÜNB werden gebeten, das Konzept der vorgeschlagenen Ausnahmeregelung zu erläutern. 


 


BDEW, bne, BVES, DIHK, E.ON, EFET, LichtBlick, Statkraft, UNIPER: fordern eine gene-


relle Absenkung der Mindestangebotsgröße auf 1 MW. Aus Sicht des bne hätte dies größere 


Rechtssicherheit für alle Marktakteure als die vorgesehene Ausnahmeregelung. Zwar werden 


Anbieter schon aus ökonomischen Gründen nicht auf Dauer mit solch kleinen Angeboten am 


Markt teilnehmen. Eine niedrige Mindestangebotsgröße von 1 MW würde jedoch den Markt-


eintritt deutlich vereinfachen. 


Anm. BK6: 


Eine generelle Absenkung auf 1 MW dürfte angesichts der bereits beabsichtigten Änderungen 


- Verkürzung des Ausschreibungszyklus und der Produktzeiten - unter Systemsicherheitsge-


sichtspunkten sowie dem Aspekt der Fehler- und Störanfälligkeit des Gesamtsystems (Re-


gelenergiebeschaffung, -abruf, -abrechnung) zu weitreichend sein. 


Es wird um Stellungnahme der ÜNB gebeten.  


 
1.6. Möglichkeit der Poolung von Anlagen 


 
Abschaffung der regelzonenübergreifenden Poolung von Anlagen zur Erbringung von 


Sekundärregelleistung zur Erreichung der Mindestangebotsgröße 


 


Bei Umsetzung der geplanten Ausnahmeregelung von der Mindestangebotsgröße dürfte die 


bisher bestehende Möglichkeit einer regelzonenübergreifenden Poolung von Anlagen zum Er-


reichen der Mindestangebotsgröße überflüssig sein. Im Übrigen sollen die Vorgaben der Tenor-


ziffer 8 des Beschlusses BK6-10-098 bestehen bleiben. 


 


BEE: 


Die unter 1.5. vorgeschlagene Ausnahmeregelung ist der derzeit formal bestehenden Rege-


lung zum Pooling vorzuziehen. Diese konnte de facto nicht genutzt werden, weil die ÜNB die 


technische Möglichkeit zur regelzonenübergreifenden Poolung zum Erreichen der Mindestan-


gebotsgröße nicht geschaffen haben. 


 


Auch aus Sicht der Lechwerke kann die regelzonenübergreifende Poolung von Anlagen ab-


geschafft werden, da dieses Prozedere in der Praxis kaum umsetzbar war. 
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ÜNB: 


Die regelzonenübergreifende Poolung ist aufgrund der hohen technischen Komplexität und fi-


nanziellen bzw. bilanziellen Risiken auf Seiten der Anbieter und ÜNB abzulehnen. Seit Inkraft-


treten der aktuellen Festlegung aus dem Jahre 2011 wurden keine regelzonenübergreifenden 


Pools zur Erreichung der Mindestgebotsgröße eingerichtet. 


 


Bilanzkreiskooperation, E.ON, EnerNOC, UNIPER, Statkraft: 


Bei Mindestangebotsgrößen von 1 MW ist Poolung nicht erforderlich. 


 


BDEW, bne, EnBW, envia, LichtBlick, Österreichs E-Wirtschaft, RWE, STEAG, VIK, VSE: 


plädieren dafür, dass die o.g. Poolung als bewährtes, marktförderndes Instrument erhalten 


bleiben sollte. 


 


VIK:  


Die Ausnahmeregelung unter 1.5. darf die bestehende Möglichkeit zur Poolung nicht ein-


schränken. Ansonsten könnte die Gefahr bestehen, dass dem Markt die bisher gepoolten Ka-


pazitäten verloren gehen, da sich für kleine Anbieter u.U. der ansonsten vom Aggregator 


übernommene administrative Aufwand, z.B. für Präqualifikation und Angebotsabgabe, wirt-


schaftlich nicht darstellen lässt. 


 


CLENS: 


Die bestehende Regelung zur regelzonenübergreifenden Poolung sollte dahingehend weiter-


entwickelt werden, dass zur Erreichung der Mindestangebotsgröße Technische Einheiten re-


gelzonenübergreifend gepoolt werden dürfen und das dafür erforderliche Anbieterleitsystem 


an den Standort von lediglich einem ÜNB angebunden werden muss. Diese Maßnahme würde 


die Systemkosten für Teilnehmer mit geringen Angebotsleistungen erheblich reduzieren und 


die Markteintrittsbarrieren effektiv senken, ohne Abstriche bei der Systemsicherheit in Kauf 


nehmen zu müssen. In ähnlicher Weise äußert sich auch BalancePower. 


 


BDEW, BEE, EFET, dena, Evonik, TIWAG, Trianel VCI: 


Es wird eine Ausweitung des Instruments im Hinblick auf eine generelle regelzonenübergrei-


fende Poolung insbesondere auch zur Besicherung gewünscht.  







- 16 - 
 


 
 


BEE, dena 


Die hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit im Regelleistungsmarkt können nur mit sehr 


großen und damit tendenziell regelzonenübergreifenden Pools erreicht werden. Mit einer re-


gelzonenübergreifenden Poolung lassen sich die regional unterschiedlichen Wetterbedingun-


gen dazu nutzen, ein gesichertes Produkt aus einem Pool von Windenergieanlagen anzubie-


ten. Dies senkt den Prognosefehler und verringert die Besicherungskosten. 


 


Anm. BK6: 


Bereits im Rahmen der bestehenden, im Jahr 2011 erlassenen Festlegung hat sich die Be-


schlusskammer mit dem Wunsch der Marktakteure nach einer generellen regelzonenübergrei-


fenden Poolung auseinandergesetzt. Sie hat der generellen regelzonenübergreifenden Poo-


lung jedoch nicht zugestimmt, da diese nicht mit den auf der gegenwärtigen Regelzonenstruk-


tur basierenden Mechanismen zur Überwachung und Steuerung der Lastflüsse zu vereinbaren 


war. Insbesondere kann die bei der regelzonenübergreifenden Polung erlaubte jederzeitige 


Verlagerung der Regelenergieerbringung auf Anlagen in anderen Regelzonen die Wirkung der 


von den ÜNB zur Engpassbehebung getroffenen Maßnahmen reduzieren bzw. konterkarieren 


und sogar eine Verschärfung von Engpässen bewirken. Seitdem hat sich die Situation im 


deutschen Übertragungsnetz in Bezug auf das Vorliegen temporärer Leitungsengpässe deut-


lich verschlechtert, so dass die ÜNB gegenwärtig erheblich mehr Redispatchmaßnahmen 


durchführen müssen. Angesichts dessen kann dem Wunsch nach Etablierung einer generellen 


regelzonenübergreifenden Poolung nach derzeitiger Einschätzung der BK6 nicht entsprochen 


werden. 


Die ÜNB werden um Stellungnahme gebeten. 


 


1.7. Einbindung in die Leistungs-Frequenz-Regelung 


 


Streichung der Vorgabe einer Punkt-zu-Punkt-Festnetzverbindung oder einer übertra-


gungsnetzbetreibereigenen Fernwirkverbindung zur Einbindung in die Leistungs-


Frequenz-Regelung  


 


Die gegenwärtige Vorgabe, dass die informationstechnische Verbindung zur Einbindung des 


Anbieters in die Leistungs-Frequenz-Regelung in Gestalt einer Punkt-zu-Punkt-Festnetz-


verbindung oder durch eine übertragungsnetzbetreibereigene Fernwirkverbindung zu erfolgen 


hat, wird in der Praxis bereits nicht mehr gelebt. Die Übertragungsnetzbetreiber haben inzwi-


schen der Weiterentwicklung der IT-Technologie Rechnung getragen und lassen andere infor-


mationstechnische Verbindungstechnologien zu. Die Beschlusskammer erwägt daher, an der 


genannten Vorgabe künftig nicht mehr festzuhalten. Im Übrigen sollen die Regelungen der    


Tenorziffer 10 des Beschlusses BK6-10-098 erhalten bleiben. 
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Mit Ausnahme von Österreichs E-Wirtschaft, TIWAG, Vorarlberger Illwerke, die eine Strei-


chung der o.g. Reglung vor dem Hintergrund einer wachsenden Bedeutung der Cybersicher-


heit ablehnen, wertet der Markt die vorgeschlagene Streichung positiv. Darüber hinaus gibt es 


folgende wesentliche Anmerkungen: 


 


Die ÜNB schlagen folgende Formulierung für eine zukünftige Regelung vor: „Die Einbindung 


eines Anbieters in die Leistungs-Frequenz-Regelung ist über eine informationstechnische 


Verbindung entsprechend den Anforderungen der ÜNB insbesondere im Hinblick auf IT-


Sicherheit und Verfügbarkeit zu realisieren.“ 


 


CLENS und LichtBlick regen eine Positivliste zulässiger kommunikationstechnischer Lösun-


gen/Produkte an. Dies könnte sowohl den regelmäßigen Prüfungs- und Beratungsaufwand auf 


ÜNB-Seite als auch die Unsicherheit auf Marktseite reduzieren. 


Anm. BK6: 


Die ÜNB werden gebeten, zu prüfen und darzulegen, ob die Erstellung und Veröffentlichung 


einer Liste zulässiger kommunikationstechnischer Lösungen (Positivliste) möglich ist. 


 


LichtBlick und Lechwerke kritisieren jährlich wechselnde SRL-IT-Anforderungen der ÜNB 


sowie eine unterschiedliche Auslegung der IT-Anforderungen bei den einzelnen ÜNB. 


 
1.8. Transparenz- und Veröffentlichungspflichten 


 


a) Veröffentlichung der indikativen Bedarfe an Sekundärregelleistung: D-5, 10:00 Uhr 


b) Veröffentlichung der finalen Bedarfe an Sekundärregelleistung: D-2, 16:00 Uhr 


c) Veröffentlichung einer anonymisierten Liste aller bezuschlagten Sekundärregelleis-


tungsangebote (inkl. Angebotsleistung, Leistungspreis, Arbeitspreis, Kennzeichnung 


von Angeboten zur Kernanteilsdeckung) sowie des mittleren mengengewichteten 


Leistungspreises und des Grenzleistungspreises (jeweils für jede Produktzeitscheibe 


und über den Tag gemittelt): D-1, 10:00 9:00 Uhr, im Falle der Durchführung einer 


zweiten Ausschreibung erst spätestens eine Stunde nach deren Ende 


d) Veröffentlichung des Saldos des Netzregelverbunds, der Salden aller vier Regelzo-


nen sowie der eingesetzten Sekundärregelleistung in viertelstündlicher Auflösung, 


getrennt nach positiver und negativer Sekundärregelenergie, jeweils für den Netzre-


gelverbund und alle vier Regelzonen: spätestens 15 Minuten nach Ablauf jeder Vier-


telstunde 


Kommentar [BK6d3]: Die BK6 hat 
den Wunsch der ÜNB nach einer ein-
stündigen Vergabezeit (vgl. 1.2. lit. b) 
aufgegriffen. Insoweit ergibt sich als 
Frist für die Information der Anbieter 
über die Zuschlagserteilung 9:00 Uhr. 
Die Notwendigkeit einer zeitlichen 
Differenzierung zwischen Bekanntgabe 
der Zuschlagserteilung und Veröffentli-
chung der Ausschreibungsergebnisse 
wird seitens der ÜNB dann nicht mehr 
gesehen. 
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Zu a) und b) Die beabsichtigten Regelungen zur Veröffentlichung der Bedarfe an Sekundärre-


gelleistung antizipieren bereits die Möglichkeit einer zukünftigen dynamischen, tagesscharfen    


– ggf. sogar zeitscheibenscharfen – Dimensionierung und Beschaffung von Sekundärregelleis-


tung durch die Übertragungsnetzbetreiber. Da der Beginn der Ausschreibung im Interesse der 


Förderung kleiner Anbieter bereits D-5, 10:00 Uhr, stattfinden soll, würde die Mitteilung der Be-


darfe zu diesem Zeitpunkt zunächst auf indikativer Basis erfolgen. Auf dieser Grundlage ist nach 


Ansicht der Beschlusskammer eine Angebotsstellung möglich. Die seitens der Übertragungs-


netzbetreiber mittels dynamischer Dimensionierung festgestellten finalen Sekundärregelleis-


tungsbedarfe wären dann D-2, spätestens um 16:00 Uhr, zu veröffentlichen. Der damit gegebe-


ne zeitliche Vorlauf zu der D-1 um 9:00 8:00 Uhr endenden Ausschreibung sollte ausreichen, um 


auf Basis der finalen Bedarfswerte Angebote zu erstellen bzw. eine bereits auf Grundlage vor-


läufiger Bedarfswerte vorgenommene Angebotsstellung anzupassen. 


 


Soweit die Übertragungsnetzbetreiber eine dynamische Dimensionierung der vorzuhaltenden 


Sekundärregelleistung noch nicht praktizieren, sollen die finalen Bedarfe für Sekundärregelleis-


tung bereits D-5 um 10:00 Uhr zu veröffentlichen sein. 


 


Die gegenwärtig vorgegebene Begründungspflicht der Übertragungsnetzbetreiber bei Bedarfs-


änderungen von mehr als 5 % gegenüber der vorherigen Ausschreibung dürfte angesichts einer 


zukünftigen dynamischen Dimensionierung und Beschaffung von Sekundärregelleistung nicht 


mehr zielführend sein. 


Bis zur Einführung einer dynamischen Dimensionierung und Beschaffung von Sekundärregel-


leistung soll die vorstehende Begründungspflicht jedoch bestehen bleiben.  


 


Lechwerke, Statkraft: 


Da die indikativen Bedarfe nicht verbindlich sind, können auf dieser Basis auch keine verbind-


lichen Angebote abgegeben werden. Die Veröffentlichung D-5 ist daher nur bedingt nützlich 


und schafft keine Möglichkeit, Tätigkeiten an Wochenenden zu vermeiden.  


Anm. BK6: 


Vgl. Anmerkung BK6 zu 1.2.: „Die Möglichkeit, Angebote auf Basis indikativer Bedarfe bereits 


mit zeitlichem Vorlauf ab D-5 und somit an Werktagen abzugeben, stellt ein Angebot an den 


Markt dar. Soweit seitens des Marktes kein Nutzen in dieser Regelung gesehen wird, da zur 


effizienten Angebotsabgabe zwingend finale Bedarfswerte vorliegen müssen, und auf den an-


gedachten Vorlauf verzichtet werden kann, wäre ein Ausschreibungsbeginn zum Zeitpunkt der 


Veröffentlichung der finalen Bedarfe, D-2, festzusetzen. Als Argumente gegen eine kalender-


tägliche Ausschreibung können die vorstehenden Vorträge jedenfalls nicht geltend gemacht 


werden (s. 1.1.).“ 


Kommentar [BK6d4]: Die gegenwär-
tig bestehende Begründungspflicht bei 
Bedarfsänderungen von 5 % wäre ggf. 
bei Anwendung einer dynamischen 
Dimensionierung der Regelleistung auf 
Abweichungen finaler gegenüber indi-
kativer Bedarfe zu übertragen. 
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ENGIE: 


Die Möglichkeit der ÜNB, die Ausschreibungsmenge auf Basis bereits eingegangener Gebote 


und bekannter Preise während des Gebotszeitfensters nach unten anzupassen, wird kritisch 


gesehen, da der Anreiz bestehen könnte, bei hohen Gebotspreisen die ausgeschriebene 


Menge zu Lasten der Versorgungssicherheit zu reduzieren. 


Anm.BK6: 


Um einem etwaigen o.g. Anreiz der ÜNB vorzubeugen, könnte für die ÜNB eine Begrün-


dungspflicht bei deutlichen (bspw. mehr als 5 prozentigen) Abweichungen der finalen Bedarfe 


gegenüber den vorab veröffentlichten indikativen Bedarfen vorgesehen werden. Diese Be-


gründungspflicht müsste dann sowohl für Abweichungen nach oben als auch nach unten gel-


ten. Eine Alternative dazu wäre der Verzicht auf die Veröffentlichung indikativer Bedarfe und 


damit einhergehend ein Beginn der SRL-Ausschreibung D-2 bei zeitgleicher Veröffentlichung 


der finalen Bedarfswerte. 


 


Fraunhofer IWES: 


Die Frist zur Veröffentlichung der finalen Bedarfe sollte näher am Gate-Closure der SRL-


Ausschreibung orientiert sein (d.h. D-1, 8:00 Uhr). Ggf. sollte eine rollierende Anpassung der 


Bedarfe stattfinden. 


Anm. BK6: 


Bei einer Veröffentlichung der finalen Bedarfe so kurzfristig vor Ende der SRL-Ausschreibung, 


dürfte für die Mehrheit der Regelenergieanbieter eine sichere Angebotsstellung kaum möglich 


sein. Eine rollierende Anpassung der Bedarfe würde den Markt mit einer Vielzahl letztlich nicht 


relevanter Bedarfsdaten konfrontieren; der Nutzen erscheint insoweit fraglich. 


 


Zu c)  Der Umfang der Veröffentlichungspflichten der Tenorziffer 11 lit. b und c des Beschlus-


ses BK6-10-098 soll erhalten bleiben. Allerdings ist aufgrund der beabsichtigten kalendertägli-


chen Ausschreibung eine Anpassung der Frist erforderlich. Die für die Veröffentlichung der Aus-


schreibungsergebnisse vorgesehene Frist, D-1, 10:00 9:00 Uhr, d.h. von maximal einer Stunde 


nach Ausschreibungsende, ist nach derzeitiger Einschätzung der Beschlusskammer für die 


Übertragungsnetzbetreiber realisierbar und müsste den Anbietern von Sekundärregelleistung 


ausreichend Zeit bieten, um die aus dem Ergebnis der vergangenen Ausschreibung abgeleiteten 


Erkenntnisse in die nächste Angebotsstellung einfließen lassen zu können. 
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Axpo, BVES, DIHK, EFET, Energy2market, envia, Fraunhofer IWES, GETEC, Lechwerke, 
RWE, Vattenfall, VKU, Vorarlberger Illwerke plädieren für eine Veröffentlichung aller SRL-


Gebote, auch der nicht bezuschlagten, analog der MRL. 


Anm. BK6: 


Es wird darum gebeten, das Erfordernis der Veröffentlichung sämtlicher SRL-Gebote zu be-


gründen. 


 


Die ÜNB regen an, nicht nur die Angebotsleistung, sondern auch die bezuschlagte Leistung 


zu veröffentlichen. 


Anm. BK6: 


Dies erscheint unkritisch. 


 


Ferner ist aus Sicht der ÜNB eine Differenzierung zwischen dem Zeitpunkt der Bekanntgabe 


der Zuschlagserteilung für den Anbieter und der Veröffentlichung der Ausschreibungsergeb-


nisse nicht erforderlich, sofern eine einstündige Vergabezeit vorgesehen wird.  


Anm. BK6: 


Diese Anregung wurde aufgegriffen. Siehe Änderung in lit c nebst Kommentar. 


 


Next Kraftwerke: 


Die Information über den Zuschlag und die Veröffentlichung der Ausschreibungsergebnisse 


bei der SRL müssen zeitgleich innerhalb von 5 Minuten nach Beendigung der Ausschreibung 


und nicht erst nach 30 min bzw. 60 min erfolgen.  


Anm. BK6: 


Vgl. Ausführungen zum Ausschreibungsablauf unter 1.2. 


 


Zu d) Der Umfang der Veröffentlichungspflichten der Tenorziffer 11 lit. d und e des Beschlus-


ses BK6-10-098 soll erhalten bleiben. Die beabsichtigte Veröffentlichungsfrist von 15 Minuten 


nach Ablauf jeder Viertelstunde entspricht der Vorgabe in Tenorziffer 5 des Beschlusses      


BK6-12-024 zur Veröffentlichung des Saldos des Netzregelverbunds und der im Netzregelver-


bund eingesetzten Regelenergiemengen. Diese Frist wird vorliegend auch für die Veröffentli-


chung der Salden aller vier Regelzonen und der in den vier Regelzonen eingesetzten Sekundär-


regelleistung festgeschrieben. 
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BDEW, EnBW und VKU wünschen eine Veröffentlichung des Saldos des grenzüberschreiten-


den Netzregelverbunds, da nur dieser aussagekräftig ist. 


Anm. BK6: 


Der SRL-Abruf im deutschen Übertragungsnetz ist abhängig vom Austausch im IGCC. Zwar 


wird derzeit zusätzlich zum NRV-Saldo auch der Austausch im IGCC in Form separater Im-


port- und Export-Zeitreihen dargestellt, aus denen mit entsprechendem Aufwand Rückschlüs-


se auf den SRL-/ MRL-Bedarf bzw. -Einsatz gezogen werden könnten. Die Veröffentlichung 


einer zusätzlichen Zeitreihe, die den Einfluss des IGCC-Austauschs im NRV-Saldo abbildet, 


wäre für die Angebotsstellung der Anbieter sicher hilfreich. 


Es wird um Stellungnahme der ÜNB gebeten. 


 


Fraunhofer IWES, Statkraft: 


Die Veröffentlichung des Regelzonensaldos sollte mit höherer Zeitauflösung und in Echtzeit 


erfolgen. 


Anm. BK6: 


Es ist nicht ersichtlich, warum für die Erstellung von Angeboten auf dem SRL-Markt eine Ver-


öffentlichung der NRV-Saldos in Echtzeit erforderlich ist. Eine Veröffentlichung des NRV-


Saldos in Echtzeit würde den Bilanzkreisverantwortlichen (BKV) vielmehr den Anreiz bieten, 


ihren Bilanzkreis gegen den NRV auszurichten und somit ein aktives Mitregeln der BKV bewir-


ken. Ein solch aktives Mitregeln der BKV steht jedoch in Widerspruch zum derzeitigen Bilanz-


kreis- und Ausgleichsenergiesystem, das eine stets ausgeglichene Bewirtschaftung der Bi-


lanzkreise in der Viertelstunde vorsieht. Zwar „bestraft“ das gegenwärtige Ausgleichsenergie-


system systemstützende Bilanzkreisabweichungen nicht, die Verpflichtung der BKV für einen 


Ausgleich ihrer Bilanzkreise zu sorgen, ist davon jedoch unberührt. Eine Veröffentlichung in 


Echtzeit ist insoweit abzulehnen. 


 


Evonik, VCI und VIK plädieren für eine Veröffentlichung der 4-Sekunden-Abrufdaten. Zwar 


erhält man schon auf Anfrage die 4-Sekunden-Bedarfsdaten; diese weichen jedoch signifikant 


von den Abrufdaten ab. Insbesondere kleine Anbieter haben kaum Möglichkeiten zur Abschät-


zung der jeweils abgerufenen Grenzleistungen. Größere Anbieter könnten hier durch gefä-


cherte kleinteilige Angebote einen Informationsvorsprung als Wettbewerbsvorteil einsetzen. 


 


BEE, bne und CLENS wünschen eine Veröffentlichung der aktivierten und tatsächlich er-


brachten Sekundärregelleistung (inklusive separat ausgewiesener aus dem Ausland bezoge-


ner Regelleistung) in sekündlicher Auflösung – idealerweise in Echtzeit. LichtBlick äußert 


diesbezüglich, dass Sekundendaten nach bilateraler Abstimmung mit den ÜNB bereits jetzt 


verfügbar sind, aber nicht automatisch veröffentlicht werden. 
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ENGIE wünscht eine Veröffentlichung der Maximalmengen der eingesetzten SRL je Viertel-


stunde, da nur so Gebote mit korrekten Abrufwahrscheinlichkeiten kalkuliert werden können. 


 


Anm. BK6: 


Es wird um Stellungnahme der ÜNB zu den vorstehend dargestellten Veröffentlichungswün-


schen gebeten.  


 


1.9. Sekundärhandel 
 


Das Weißbuch des Bundeswirtschaftsministeriums diskutiert als Alternative zu einer Verkürzung 


des Ausschreibungszyklus die Einrichtung eines Sekundärhandels. 


 


Ziel des Sekundärhandels ist es, unter Beibehaltung des gegenwärtigen wöchentlichen Aus-


schreibungszyklus im Primärmarkt, Anbieter kurzfristiger Flexibilität in den Markt für Sekundär-


regelleistung zu integrieren. Anbieter von Sekundärregelleistung könnten im Rahmen eines Se-


kundärhandels, bspw. in Form einer Day-Ahead-Auktion, die Option erhalten, die Erfüllung ihrer 


in der wöchentlichen Ausschreibung eingegangenen Verpflichtungen zur Leistungsvorhaltung 


unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung wirtschaftlich zu überdenken und ihre 


Leistungszuschläge an präqualifizierte Dritte weiterzuverkaufen. Anbieter kurzfristiger Flexibilität, 


denen ein Angebot von Sekundärregelleistung unter den Bedingungen einer wöchentlichen 


Ausschreibung bisher nicht möglich war, könnten diese Leistungszuschläge erwerben und somit 


am Markt für Sekundärregelleistung partizipieren. 


 


Die Beschlusskammer hält den in Abschnitt 1.1. vorgeschlagenen Weg einer kalendertäglichen 


Ausschreibung gegenüber der Einführung eines Sekundärhandels nach vorläufiger Einschät-


zung jedoch für vorzugswürdig. Das intendierte Ziel, Potenziale kurzfristiger erzeugungs- wie 


auch lastseitiger Flexibilitäten für den Sekundärregelleistungsmarkt zu erschließen, lässt sich 


nach derzeitiger Auffassung der Beschlusskammer mittels einer kalendertäglichen Ausschrei-


bung auf einfache Weise und relativ zeitnah erreichen. Demgegenüber dürfte die Konzipierung 


und Implementierung eines funktionsfähigen Sekundärhandels durch eine hohe Komplexität 


geprägt sowie in der Umsetzung mit einem deutlich größeren Zeitbedarf verbunden sein. 


 


Frage an die Branche: 
 
Wird die vorstehend dargestellte Auffassung der Beschlusskammer geteilt? 







- 23 - 
 


 
 


 


Axpo, Österreichs E-Wirtschaft, RWE, Vorarlberger Illwerke: 


Ein Sekundärhandel kann eine weitere Optionalität schaffen, die es weiteren Anbietern ermög-


licht am SRL-Markt teilzunehmen, ohne die Vorteile einer Wochenauktion zu verlieren. 


 


Aus Sicht von BDEW, bne, EFET, EnBW, TIWAG und Trianel kann ein Sekundärhandel nicht 


nur Alternative sondern sinnvolle Ergänzung zu einer kurzfristigen und kleinteiligen Regelleis-


tungsauktion sein. 


 


Für BDEW, bne, TIWAG und Trianel kann ein Sekundärhandel ein effizientes Instrument 


sein, um weiteren Markteilnehmern den Zugang zum Regelenergiemarkt zu ermöglichen, da 


dadurch die Weitergabe der eingegangenen Verpflichtung ermöglicht wird. Über den Sekun-


därhandel kann ein Ausfall beim Erstanbieter problemlos über eine Marktlösung aufgefangen 


werden - Reduzierung von Anbieterrisiken, Besicherung. Dies kann aus Sicht von LichtBlick 


gerade für den Fall, dass vermehrt fluktuierende Einspeiser ihre Kapazitäten auf dem Re-


gelenergiemarkt anbieten, eine sinnvolle Lösung sein. 


 
BDEW, EFET, EnBW:  


Ein Sekundärhandel kann auch Alternative zum kurzfristigen Arbeitsmarkt sein. Im Gegensatz 


zum kurzfristigen Arbeitsmarkt wird nach Auffassung von EnBW mit dem Sekundärmarkt zu 


jedem Zeitpunkt nur die vom ÜNB ausgeschriebene Regelleistung vorgehalten und es entsteht 


damit auch keine Konkurrenz zum Intraday-Markt (Liquidität, Gate-Closure). Ebenso werden 


keine bestehenden Anreize für eine aktive Bilanzkreisbewirtschaftung reduziert. 


 
Nach Auffassung von LichtBlick, Energy2market und Statkraft sollte zunächst eine Verkür-


zung des Ausschreibungszyklus realisiert werden; in einem zweiten Schritt kann bewertet 


werden, ob die Einführung eines Sekundärhandels sinnvoll ist. Ein Sekundärmarkt wäre aus 


Sicht von GETEC nur sinnvoll, wenn zugleich ein Besicherungsmarkt geschaffen würde. 


 
Anm. BK6: 


Eine Vielzahl der Marktakteure zieht grundsätzlich eine Verkürzung des Ausschreibungszyklus 


der alternativen Etablierung eines Sekundärhandels vor. Allerdings regen einige Marktakteure 


die Einrichtung eines Sekundärhandels ergänzend zu kurzfristigen Ausschreibungen an. Auf-


grund der voraussichtlich komplexen Ausgestaltung eines transparenten und diskriminierungs-


frei funktionierenden Sekundärhandels und des damit verbundenen Umsetzungsaufwandes 


erachtet die Beschlusskammer eine Implementierung zeitgleich zur Verkürzung des Aus-


schreibungszyklus als nicht zielführend.  
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1.10. Einheitspreisverfahren für Sekundärregelarbeit 
 


Das Bundeswirtschaftsministerium erörtert in seinem Weißbuch die Einführung eines Einheits-


preisverfahrens für die Bestimmung der Arbeitspreise der Sekundärregelung. Diesbezüglich soll 


die Bundesnetzagentur im Rahmen des geplanten Strommarktgesetzes entsprechende Festle-


gungskompetenzen erhalten. Insoweit stellt die Beschlusskammer die Einführung eines Ein-


heitspreisverfahrens für die Sekundärregelarbeit bereits im Vorgriff auf geplante rechtliche Ände-


rungen in dem vorliegenden Festlegungsverfahren zur Diskussion. Nach den Ausführungen des 


Weißbuchs bewirke ein Einheitspreisverfahren, dass die Anbieter Arbeitspreisgebote in Höhe 


ihrer Grenzkosten abgeben. Daraus könnten einfachere Gebote und insoweit effizientere Markt-


ergebnisse resultieren. 


 


Die Beschlusskammer hegt jedoch in Bezug auf die Einführung eines Einheitspreisverfahrens 


für Sekundärregelarbeit derzeit Bedenken: 


Nach dem gegenwärtigen Vergabealgorithmus erhalten Angebote für Sekundärregelung einen 


Zuschlag auf Basis des gebotenen Leistungspreises. Der Abruf von Sekundärregelarbeit erfolgt 


gemäß einer Merit Order, die sich aus den Arbeitspreisen der bezuschlagten Angebote in auf-


steigender Richtung bildet, und wird derzeit mit dem jeweils gebotenen Arbeitspreis entgolten 


(Gebotspreis- bzw. pay-as-bid-Verfahren). 


 


Damit bestimmt sich der Kreis der zur Erbringung von Sekundärregelarbeit heranzuziehenden 


Gebote nach deren Leistungspreis; ein tatsächlicher Wettbewerb um den Arbeitspreis der Ange-


bote existiert demnach nicht. Dies hat aus Sicht der Beschlusskammer zur Konsequenz, dass 


Angebote mit sehr niedrigem Leistungspreis und extrem hohem Arbeitspreis (exemplarisch: 


Leistungspreis = 0 €/MW, Arbeitspreis = 20.000 €/MWh) einen Zuschlag erhalten und i. R. d. 


Abrufs aktiviert werden könnten. Da bei der Bestimmung der Vergütung des Abrufs nach dem 


Gebotspreisverfahren nur die Energiemengen des eingesetzten Angebots mit dem jeweils gebo-


tenen Arbeitspreis bewertet werden, sind die Auswirkungen derart hoher Arbeitspreise auf die 


Gesamtkosten des Regelenergieabrufs begrenzt. 


 


Anders dürfte sich jedoch die Situation im Falle der Anwendung eines Einheitspreis- bzw. pay-


as-cleared-Verfahrens für Sekundärregelarbeit darstellen. Bei diesem Verfahren bemisst sich 


die Vergütung aller abgerufenen Angebote nach dem Arbeitspreis des zuletzt aktivierten Ange-


bots. Damit wäre bei Einsatz eines Angebots mit dem o. g. Arbeitspreis von 20.000 €/MWh die-


ser extrem hohe Arbeitspreis preissetzend für den gesamten Abruf von Sekundärregelarbeit. 


Aus Sicht der Beschlusskammer dürfte dies zu deutlich höheren Regelarbeitskosten führen, die 


zu einer deutlichen Erhöhung der Ausgleichsenergiepreise führen und insoweit einen massiven 


Anstieg der Kostenbelastung der Bilanzkreisverantwortlichen bewirken würden. Überdies steht 
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zu vermuten, dass sich durch ein Einheitspreisverfahren aufgrund der großen Bandbreite der 


Arbeitspreise deutlich volatilere Ausgleichsenergiepreise ergeben werden. Insgesamt dürfte 


dadurch das finanzielle Risiko für die Bilanzkreisverantwortlichen erheblich zunehmen. 


 


Die gegenwärtigen Bedenken der Beschlusskammer hinsichtlich der möglichen Auswirkungen 


eines Einheitspreisverfahrens werden insbesondere auch dadurch begründet, dass in jüngster 


Vergangenheit regelmäßig und zunehmend Angebote für Sekundärregelung mit Arbeitspreisen 


von mehreren Tausend €/MWh gestellt wurden und einen Zuschlag erhalten haben. 


 


Frage an die Branche: 
 
Werden die vorstehend geäußerten Bedenken der Beschlusskammer geteilt? 
 


Anm. BK6: 


Mit Ausnahme weniger Marktakteure (CUT Energy, RWE, STEAG, Vattenfall) werden die 


Bedenken der Beschlusskammer vom Markt geteilt. 


 
Zusätzlich adressierte Themen 


 
Dynamische Dimensionierung der Regelleistung: 
 


Dazu existieren zahlreiche Meinungsäußerungen aus dem Markt, die wie folgt zusammenge-


fasst werden können: 


- Sowohl die Methode der Dimensionierung als auch die herangezogenen Eingangsparame-


ter müssen von den ÜNB transparent und nachvollziehbar dargestellt und veröffentlicht 


werden. 


- Bei der Dimensionierung muss die Systemsicherheit im Fokus stehen: Bedarfserhöhungen 


erscheinen plausibel, Bedarfsreduzierungen werden kritisch gesehen. 


- Eine mögliche Rückkopplung auf den reBAP, insbesondere durch das 80%-Kriterium, ist 


zu berücksichtigen. 


- Etwaige Auswirkungen auf den Einsatz der Kapazitätsreserve sind zu beachten. 


- Es darf kein Trade-off zu nicht-marktlichen Notmaßnahmen bzw. Zusatzmaßnahmen be-


stehen. 


- Zum beabsichtigten Dimensionierungsverfahren wird eine Marktkonsultation gewünscht. 


Anm. BK6: 


Die Einführung einer dynamischen Bestimmung des Regelleistungsbedarfs ist nicht Gegen-


stand der vorliegenden Festlegungsverfahren. Die Beschlusskammer begrüßt jedoch die Be-


strebungen der ÜNB, ein Verfahren zur situativen Dimensionierung der vorzuhaltenden Regel-


leistung - wie auch im Grünbuch- und Weißbuch des BMWi angeregt - zu entwickeln und an-
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zuwenden. Insoweit beabsichtigt die Beschlusskammer, die Festlegungen so auszugestalten, 


dass die dynamische Dimensionierung des Regelleistungsbedarfs bereits darin abgebildet ist. 


Die Beschlusskammer wird ihre Zustimmung zur Einführung der dynamischen Dimensionie-


rung jedoch erst erteilen, soweit die ÜNB eine nachvollziehbare Beschreibung des Dimensio-


nierungsmethode und der darin einfließenden Parameter sowie den beabsichtigten Zeitplan 


der Einführung vorgelegt haben und diese Unterlagen bzw. das Verfahren geprüft worden sind 


sowie der Markt seitens der ÜNB hinreichend, ggf. im Rahmen einer Marktkonsultation, über 


das Verfahren der dynamischen Regelleistungsdimensionierung und den Zeithorizont der 


Etablierung informiert wurde. Die Beschlusskammer plädiert überdies für eine behutsame Ein-


führung der dynamischen Dimensionierung - zunächst für besondere Zeiten wie bspw. zur Un-


terscheidung Arbeitswoche/Wochenende, für Feiertage, für besondere Wettersituationen etc. 


Eine Einführung in Form von sich täglich sowie zeitscheibenscharf ändernden Regelleistungs-


bedarfen wird kritisch gesehen. 


 
Besicherung: 
 


Es liegt eine Vielzahl von Meinungsäußerungen vor (BDEW, BEE, Bilanzkreiskooperation, 
dena, E.ON, EFET, EnBW, Evonik, GETEC, LichtBlick, RWE, TIWAG, Trianel, UNIPER, 
VCI, VIK), welche explizit die Möglichkeit der regelzonenübergreifenden Besicherung der SRL 


erbringenden Anlagen fordern. 


Anm. BK6: 


Die ÜNB werden um Stellungnahme gebeten. 


 
Vergabealgorithmus: 
 


Im Rahmen der Diskussion um die Einführung eines Einheitspreisverfahrens für Sekundärre-


gelarbeit und angesichts extrem hoher Arbeitspreise regen einige Marktakteure (BEE, Bilanz-
kreiskooperation, bne, RWE, STEAG, Takon, ÜNB, VKU) eine Anpassung der gegenwärti-


gen Vergaberegeln an. Zusätzlich zum Leistungspreis sollte auch der gebotene Arbeitspreis – 


ggf. unter Berücksichtigung der Abrufwahrscheinlichkeit – in die Entscheidung über den Zu-


schlag mit einbezogen werden. Seitens der Bilanzkreiskooperation liegt dazu ein konkreter 


Vorschlag vor: 
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Leistungs- (L) und Arbeitspreis (A) mit Gewichtung des Arbeitspreises gegenüber dem Leis-


tungspreis entsprechend der im jeweils vorangegangenen Quartal (Q–1) durchschnittlich 


abgerufen Leistung (Pa): 


 


Gesamtkosten=K=Pb*L+Pa*Δt*A -> Gebotskurve=K/Pb=L+Pa/Pb*Δt*A 


 


Darin sind Pb die im Quartal Q–1 durchschnittlich beschaffte Leistung und Δt die Produktzeit-


scheibe (z.B. 4 Stunden). 


 


Aus den im „Monitoringbericht 2015“ von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt für das 


Jahr 2014 genannten Daten würden sich für das Verhältnis Pa/Pb und den Gewichtungsfaktor 


Pa/Pb*Δt bei einer 4-stündigen Produktzeitscheibe ergeben: 


 Sekundärregelleistung Minutenreserveleistung 


positiv negativ positiv negativ 


Pa/Pb 6,5 % 9,3 % 1,4 % 1,5 % 


Pa/Pb*Δt 0,26 h 0,37 h 0,06 h 0,06 h 


 


Anm. BK6: 


Der Entwurf des Electricity Balancing Guideline sieht die Einrichtung von Regelarbeitsmärkten 


vor. Insoweit ist auch für Sekundärregelung künftig ein entsprechender Arbeitsmarkt zu etab-


lieren, um den Wettbewerb um den Preis der Sekundärregelarbeit zu stärken. Vor dem Hinter-


grund der europäischen Entwicklungen erscheint die Anpassung des Vergabeverfahrens unter 


Einbeziehung des Arbeitspreises in die Zuschlagsentscheidung aus Sicht der BK6 nicht sinn-


voll, da dies eine Lösung nur für eine Übergangszeit darstellt. Die BK6 wäre jedoch bereit, ei-


ne solche Übergangslösung zu akzeptieren, soweit der Markt ein entsprechendes Vergabever-


fahren in Form eines Branchenkompromisses erarbeiten und tragen würde. Diesbezüglich gilt 


jedoch die Prämisse, dass eine derartige Lösung nicht zu einer Verschiebung von Kosten aus 


dem Arbeitspreis und damit der Ausgleichsenergie in den Leistungspreis und insoweit in die 


Netzentgelte führen darf. Andernfalls wäre dieser mögliche Effekt über den Umfang der Ein-


preisung von Regelleistungs-Vorhaltekosten in den reBAP zu korrigieren. 
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Abrechnung von Sekundärregelarbeit: 
 


Seitens BDEW, BEE, CLENS, SWM und Trianel wird die gegenwärtige Praxis der ÜNB zur 


Abrechnung von Sekundärregelarbeit kritisiert. Nach dem bestehenden SRL-Rahmenvertrag 


werden für die Abrechnung von Sekundärregelarbeit die IST-Arbeitsmengen über verschiede-


ne Gebote (Einzelverträge) eines Anbieters je Viertelstunde aufsummiert und anschließend 


auf die Einzelverträge, beginnend mit dem günstigsten, aufgeteilt. Damit wird bei einer sehr 


kurzen Aktivierung (wenige Minuten einer Lieferviertelstunde) von mehreren Angeboten des-


selben Anbieters die gesamte aktivierte Energiemenge zunächst dem günstigsten Gebot des 


Anbieters zugeordnet und zu diesem Gebotspreis abgerechnet, obwohl auch ein teureres Ge-


bot zur Sicherstellung der Systemsicherheit aktiviert wurde. Insoweit findet keine Vergütung 


der Arbeit nach dem Preis des jeweils abgerufenen Angebots statt. 


Anm. BK6: 


Es wird um Stellungnahme der ÜNB gebeten. 


 
 


2. Minutenreserve (Az. BK6-15-159) 
 


Die Beschlusskammer beabsichtigt, in dem Bestreben, insbesondere Flexibilitäten in den Markt 


für Minutenreserve zu integrieren, zusätzlich zum Markt für Minutenreserveleistung (s. Abschnitt 


2.1.) einen Markt für Minutenreservearbeit (s. Abschnitt 2.2.) zu etablieren. Damit entsteht für 


Erzeuger, regelbare Verbraucher und Betreiber von Speichern gleichermaßen die Option, ihre 


freien Kapazitäten kurzfristig für die Ausregelung der Übertragungsnetze zur Verfügung zu stel-


len. Die Beschlusskammer hofft, dass durch diese Maßnahme weitere Potenziale für die Minu-


tenreserve gehoben werden können und der Wettbewerb in diesem Marktsegment, u. a. jener 


um den Arbeitspreis, intensiviert werden kann. Im Übrigen sieht auch der Entwurf des europäi-


schen Network Code on Electricity Balancing die Einrichtung von Regelarbeitsmärkten vor. 


 


2.1. Markt für Minutenreserveleistung 
 
2.1.1. Ausschreibungszyklus 


 


Ausschreibung der Minutenreserveleistung erfolgt kalendertäglich 
 


Die Beschlusskammer erwägt, die gegenwärtig (werk-)täglich stattfindende Ausschreibung für 


Minutenreserveleistung auf eine kalendertägliche Ausschreibung umzustellen. Der aktuelle Aus-


schreibungszyklus erscheint insbesondere dann, wenn Feiertage an das Wochenende angren-


zen, zu lang, um Anbietern mit kleinem Anlagenpark wie auch Anbietern, deren Flexibilität an 
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Produktionsprozesse gekoppelt ist, eine hinreichend genaue Prognose der für die Bereitstellung 


von Minutenreserveleistung zur Verfügung stehen Kapazitäten zu ermöglichen. Eine Verkürzung 


des Ausschreibungszyklus auf einen Kalendertag bedeutet voraussichtlich für diese Anbieter 


eine leichtere Angebotsstellung. Darüber hinaus könnte durch die Einführung einer kalendertäg-


lichen Ausschreibung die Marktteilnahme für dargebotsabhängige EE-Anlagen, insbesondere 


Windenergieanlagen, deutlich erleichtert werden. Ferner soll eine kalendertägliche Ausschrei-


bung auch die Möglichkeit für die Übertragungsnetzbetreiber eröffnen, zukünftig eine dynami-


sche Dimensionierung und Beschaffung von Minutenreserveleistung durchzuführen. Die Ausfüh-


rungen in Abschnitt 1.1. gelten hier entsprechend. 


 


Meinungsbild im Markt analog zu SRL Punkt. 1.1. 


 
2.1.2. Ausschreibungsablauf 


 


a) Beginn der Ausschreibung für den Erbringungstag D: D-5, 10:00 Uhr, Ende der Aus-


schreibung: D-1, 10:00 Uhr 


b) Information der Anbieter über die Zuschlagserteilung: D-1, spätestens 10:30 Uhr  


c) Möglichkeit einer zweiten Ausschreibung, sofern der Bedarf an Minutenreserveleis-


tung nicht in der ersten Ausschreibung gedeckt wurde: D-1, am Nachmittag 


 


Zu a) Zur Begründung wir auf Abschnitt 1.2. lit. a verwiesen. Die dort für die Sekundärregelleis-


tung vorgenommenen Darlegungen gelten entsprechend auch für die Minutenreserveleistung. 
Die gegenwärtige Frist für das Ende der Ausschreibung, D-1,10:00 Uhr, soll bestehen bleiben.  


 


Zu b) Eine Information der Anbieter über die erfolgte Zuschlagserteilung, D-1, spätestens 10:30 


Uhr, soll den Anbietern ermöglichen, die Kapazitäten ihrer nicht bezuschlagten Angebote in der 


Day-Ahead-Auktion der EPEX SPOT zu vermarkten. 


 


Zu c) Im Falle einer erfolgten Bedarfsunterdeckung in der Ausschreibung für Minutenreserve-


leistung soll den Übertragungsnetzbetreibern die Möglichkeit eingeräumt werden, eine zweite 


Ausschreibung, D-1 am Nachmittag, durchzuführen. 


 


Vgl. Diskussion zu SRL Punkt. 1.2. 
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2.1.3. Produktzeitscheiben 
 


Die Beschlusskammer erwägt nach derzeitiger Einschätzung, die gegenwärtigen sechs Produkt-


zeitscheiben von jeweils vier Stunden beizubehalten und im Interesse einer behutsamen Wei-


terentwicklung der Regelleistungsmärkte zunächst eine Harmonisierung der Produktzeiten der 


Sekundärregelleistung und der Minutenreserveleistung herzustellen.  


 


Das Weißbuch des Bundeswirtschaftsministeriums erwähnt im Zuge einer Flexibilisierung der 


Ausschreibungsbedingungen für die Minutenreserveleistung eine Verkürzung der Produktzeiten 


auf stündliche Zeitscheiben, ggf. ergänzt um die Möglichkeit der Abgabe stundenübergreifender 


Blockangebote.  


 


Fragen an die Branche: 
 
1) Ist es vor dem Hintergrund der vorgeschlagenen Implementierung eines Minutenreservear-


beitsmarkts mit Produktzeitscheiben von 15 Minuten (vgl. 2.2.) auch erforderlich, stündliche 


Produktzeitscheiben für die Leistungsvorhaltung einzuführen? Es wird darum gebeten, den 


volkswirtschaftlichen Nutzen sowie die Nachteile für das Gemeinwohl darzulegen. 


2) Ist im Falle einer Verkürzung der Produktzeitscheiben auf jeweils eine Stunde die Möglich-


keit stundenübergreifender Blockangebote vorzusehen? 


3) Wenn ja, impliziert die Einführung stundenübergreifender Blockangebote Änderungen be-


züglich des aktuellen Vergabealgorithmus? 


4) Falls ja, welche Auswirkungen auf die Erstellung von Angeboten seitens der Anbieter von 


Minutenreserveleistung können sich daraus ergeben? 


 


Diskussion im Markt ähnlich wie zu SRL Punkt 1.4.: 


 


Die Mehrheit der Marktakteure (BDEW, Bilanzkreiskooperation, BVES, VCI, VIK, VKU u.a.) 


wünscht die Beibehaltung von 4-Stunden-Zeitscheiben. 


 


Demgegenüber plädieren BEE, bne, dena, DIHK etc. für die Einführung von Stundenproduk-


ten bzw. sogar von ¼-Stunden-Produkten. 


 


Bei einer Verkürzung der Zeitscheiben auf Stundenprodukte sind aus Sicht von BDEW, BEE, 
bne, DIHK, ÜNB, VIK, VKU u.a. für einen gleichberechtigten Wettbewerb zwischen verschie-


denen Technologien zeitliche Blockangebote unerlässlich. 
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Die ÜNB sehen im Gegensatz zur SRL keine technischen Risiken, wenn die Produktzeit-


scheiben bei der MRL unter 4 Stunden gekürzt werden. Eine dann erforderliche Einfüh-


rung stundenübergreifender Blockangebote (s.o.) sieht jedoch eine Änderung der Verga-


besystematik nach sich. Der Vergabealgorithmus müsste das Ziel minimaler Vorhaltekos-


ten des gesamten Tages anstreben und damit produktzeitscheibenübergreifend optimie-


ren. Dies wäre technisch realisierbar, reduziert jedoch die Transparenz und die Nachvoll-


ziehbarkeit der Vergabe durch den Anbieter signifikant. 


 


Anm. BK6: 


Vor dem Hintergrund der bereits unter 1.4. geführten Diskussion zur Thematik zeitlicher 


Blockangebote erachtet die BK6 die Beibehaltung von 4-Stunden-Zeitscheiben als zielfüh-


rend. 


 
2.1.4. Mindestangebotsgröße 


 


Beibehaltung der Mindestangebotsgröße von 5 MW für die Teilnahme an der Ausschrei-


bung von Minutenreserveleistung, jedoch Zulässigkeit von Angebotsgrößen in Höhe von 


1 MW, 2 MW, 3 MW oder 4 MW, sofern vom Anbieter innerhalb einer Regelzone maxi-


mal ein Angebot je Minutenreserveleistungsprodukt abgegeben wird  


 


Zur Begründung wird auf Abschnitt 1.5. verwiesen. Die dort für die Sekundärregelleistung vor-


genommenen Darlegungen gelten analog auch für die Minutenreserveleistung. 


 


Vgl. Diskussion zu SRL Punkt. 1.5. 


 


2.1.5. Möglichkeit der Poolung von Anlagen 
 


Abschaffung der regelzonenübergreifenden Poolung von Anlagen zur Erbringung von 


Minutenreserveleistung zur Erreichung der Mindestangebotsgröße 


 


Hinsichtlich der Begründung wird auf Abschnitt 1.6. verwiesen. Die dort für die Sekundärregel-


leistung vorgenommen Darstellungen gelten analog auch für die Minutenreserveleistung. Im 


Übrigen sollen die Vorgaben der Tenorziffer 9 des Beschlusses BK6-10-099 bestehen bleiben. 


 


Vgl. Diskussion zu SRL Punkt. 1.6. 
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2.2. Markt für Minutenreservearbeit 


 


Auf europäischer Ebene wird ausdrücklich die Einführung von Regelarbeitsmärkten gefordert. 


Zum Auftakt des Komitologieverfahrens der EU-Kommission wurde den Mitgliedsstaaten am 


23.06.2016 der Entwurf der Electricity Balancing Guideline vorgestellt; dieser trifft zum Ar-


beitsmarkt insbesondere folgende Regelungen: 


 


- Artikel 19 (6) gibt vor, dass jeder präqualifizierte Regelenergieanbieter Regelarbeitsgebote 


für Standardprodukte und spezifische Produkte abgeben darf. Damit werden auch Re-


gelenergieanbieter erfasst, die nicht am Beschaffungsprozess zur Vorhaltung von Regel-


leistung teilnehmen. 


„Any balancing service provider shall have the right to submit to its connecting TSO the 


balancing energy bids for standard products or specific products or integrated scheduling 


process bids for which it has passed the prequalification in line with the requirements of 


this Regulation.” 


 


- Artikel 19 (7) fordert zudem, dass der Preis für die Regelarbeitsgebote nicht durch den 


Vertrag zur Vorhaltung von Regelleistung vorbestimmt werden darf.  


“The price of the balancing energy bids or integrated scheduling process bids pursuant to 


paragraph 5 shall not be predetermined within a contract for balancing capacity for stand-


ard and specific products. (…)” 


 


Vielmehr dürfen die Regelarbeitsgebote bis zur Balancing Energy Gate Closure Time   


(Art. 25 (2)) angepasst werden.  


“After the balancing energy gate closure time the update of a balancing energy bids is no 


longer permitted.” 


 


Zeitplan der EU-Kommission für die Electricity Balancing Guideline: Verabschiedung Ende 


2016/Anfang 2017, Inkrafttreten Mitte 2017. 


 


Seitens der Marktakteure werden zum Regelarbeitsmarkt folgende Argumente vorgetragen:  


- hohe Komplexität einer möglichen Ausgestaltung, aber kein Mehrwert für Anbieter, ÜNB 


oder die Systemsicherheit, 


- hohe Kosten, die in keinem Verhältnis zu den erzielbaren Erlösen stehen, 


- operativer Aufwand im Intraday-Handel würde sich erhöhen, 


- deutliche Erhöhung des Regelleistungsangebots um nur kurzfristig planbare und verfügba-


re Aggregate wird dazu führen, dass die Regelleistungserlöse noch stärker unter Druck ge-


raten, 
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- Marktverzerrung zwischen Anbietern aus der Leistungsvorhaltung und Regelarbeitsanbie-


tern, 


- die Konkurrenz zum Intraday-Markt (insbesondere ein möglicher Entzug von Liquidität) 


wird kritisch gesehen,  


- mögliche Reduzierung der Anreizwirkung zum Bilanzausgleich durch Angleichung der 


Preise des Intraday-Markts und der Ausgleichsenergie, 


- Kollision von vorgeschlagenem MR-Arbeitsmarkt und Gate Closure OTC, 


- eingehende Untersuchung bzgl. der Auswirkungen auf den Intraday-Markt gefordert. 


 


Alternativvorschläge des Markts: 


- weitere Ausgestaltung des Intraday-Markts zur Nutzung durch die ÜNB (Verkürzung der 


Gate Closure Time etc.)  


- Einführung eines Sekundärhandels  


 
2.2.1. Ausschreibungszyklus 


 
Ausschreibung der Minutenreservearbeit erfolgt kalendertäglich 


 


Die Beschlusskammer erwägt, aus Gründen der Kompatibilität zur geplanten kalendertäglichen 


Ausschreibung von Minutenreserveleistung auch für die Minutenreservearbeit eine kalendertäg-


liche Beschaffung vorzugeben. 


 


2.2.2. Ausschreibungsablauf 


 


a) Beginn der Ausschreibung für den Erbringungstag D: D-1, 15:00 Uhr, Ende der Aus-


schreibung: 25 Minuten vor dem Erbringungszeitraum 


b) keine Zuschlagserteilung im eigentlichen Sinne für den Erbringungszeitraum, son-


dern Abruf gemäß Merit Order, wenn für den Erbringungszeitraum der Einsatz von 


Minutenreserve erforderlich ist 


 


Zu a) Implikationen des Minutenreservearbeitsmarkts auf den börslichen Intraday-Markt für 


Viertelstundenprodukte sind aus Sicht der Beschlusskammer möglichst gering zu halten. Denn 


eine ausreichende Liquidität auf dem Intraday-Markt für Viertelstundenprodukte ist für den Aus-


gleich der Bilanzkreise im Rahmen der Bilanzkreisbewirtschaftung von herausragender Bedeu-


tung. Zwar stehen nach Einschätzung der Beschlusskammer keine großen Implikationen zu er-


warten, da ein rational agierender Anbieter unter Zugrundelegung einer Abrufwahrscheinlichkeit 


für Minutenreservearbeit von gegenwärtig etwa 2 % dem Handel am börslichen Intraday-Markt 
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für Viertelstundenprodukte den Vorzug geben wird. Dennoch beabsichtigt die Beschlusskam-


mer, eine zeitliche Entkopplung der genannten Märkte vorzunehmen. 


 


Der Beginn der Ausschreibung von Minutenreservearbeit erfolgt D-1 um 15:00 Uhr und damit 


nach der Eröffnungsauktion des Intraday-Handels für Viertelstundenprodukte der EPEX SPOT. 


Dem Intraday-Handel für Viertelstundenprodukte wird also keine Liquidität entzogen und inso-


weit dem Vorrang des Intraday-Markts Rechnung getragen. 


 


Die Ausschreibung für Minutenreservearbeit endet 25 Minuten vor dem Erbringungszeitraum 


und damit fünf Minuten nach dem kontinuierlichen Intraday-Handel für Viertelstundenprodukte 


der EPEX SPOT, bei dem Viertelstundenprodukte mit einer Vorlaufzeit von 30 Minuten zum Er-


füllungszeitpunkt gehandelt werden können. Auch hier wird dem Vorrang des Intraday-Markts 


Rechnung getragen. Denn die Marktakteure haben die Möglichkeit, zunächst in beide Märkte zu 


bieten. Soweit sich das Handelsgeschäft im Intraday-Markt realisiert, verbleiben noch fünf Minu-


ten, um auf dem Minutenreservearbeitsmarkt platzierte Angebote anzupassen oder zu entfer-


nen. Das Zeitfenster von fünf Minuten erscheint dafür ausreichend. 


 


Darüber hinaus erachtet die Beschlusskammer einen Ausschreibungsbeginn, D-1 um 15:00 Uhr, 


auch vor dem Hintergrund als zielführend, dass zu diesem Zeitpunkt die Market-Clearing-Preise 


für Viertelstundenprodukte der Eröffnungsauktion des Intraday-Markts durch die EPEX SPOT 


bekannt gegeben werden. Nach Einschätzung der Beschlusskammer ist es Anbietern zu diesem 


Zeitpunkt möglich, unter Zugrundelegung obiger Erkenntnisse realistische Angebote im Minuten-


reservearbeitsmarkt zu stellen bzw. im Falle von bezuschlagten Angeboten aus der Minutenre-


serveleistung Preisdifferenzierungen oder -anpassungen vorzunehmen. Zudem können sie im 


Rahmen der o. g. Eröffnungsaktion nicht vermarktete Strommengen in den Minutenreservear-


beitsmarkt einbringen. 


 


Ein Start der Ausschreibung, D-1 um 15:00 Uhr, eröffnet überdies kleinen Anbietern die Mög-


lichkeit, eine Angebotsabgabe zu Bürozeiten vorzunehmen. 


 


Mit Schließen der Ausschreibung 25 Minuten vor dem Erbringungszeitraum ist aus Sicht der 


Beschlusskammer der Zeitraum von der Angebotsabgabe bis zum Erfüllungszeitpunkt ausrei-


chend kurz bemessen, um insbesondere Betreibern dargebotsabhängiger EE-Anlagen eine op-


timale Einschätzung ihrer vermarktbaren Kapazitäten unter Nutzung von Intraday-Prognosen zu 


ermöglichen. 
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Zu b) An die Stelle einer Zuschlagserteilung tritt der Abruf von Minutenreservearbeit gemäß der 


sich für den Erbringungszeitraum ergebenden Merit Order, sofern die Übertragungsnetzbetreiber 


im Erbringungszeitraum Minutenreserve benötigen. 


 


Zu 2.2.1 und 2.2.2. 


 


Aus Sicht des bne erscheint das vorgeschlagene Verfahren praktikabel und auch auf die der-


zeitige Marktsituation angepasst. Auch die ÜNB halten den vorgeschlagenen Ausschrei-


bungsablauf für geeignet. 


 


LichtBlick: 


Der geplante Start der Ausschreibung D-1, 15.00 Uhr, wird begrüßt. Die geplante zeitliche 


Entkopplung zum Intra-Day-Markt ist zwingend erforderlich, um Rückholeffekte am Intraday-


Markt bei einem Abruf von MRL zu vermeiden. 


 


Der BEE begrüßt das Ausschreibungsende von 25 Minuten vor dem Erbringungszeitraum. 


 


Fraunhofer IWES: 


Die Vorlaufzeit von 25 Minuten erscheint angemessen, um eine Gleichzeitigkeit zum Intraday-


Handel zu verhindern und lässt genug Zeit zur Aktivierung der MRL. Es wird aber zu beden-


ken gegeben, dass sich Vorlaufzeiten an der Börse in Zukunft ändern können und die hier dis-


kutierte Regelung dann Änderungen bedürften. 


 


EFET: 


Es ist fraglich, ob die vorgesehenen 5 Minuten von EPEX-Intraday- bis Regelarbeitsmarkt-


Handelsschluss ausreichend sind für einen funktionierenden Regelarbeitsmarkt, ohne dem Int-


raday-Markt Angebotsmengen zugunsten eines potentiell attraktiveren Regelarbeitsmarkts zu 


entziehen. Die vorgeschlagene Frist für Minutenreservearbeit von 25 Minuten vor Erfüllung 


kollidiert aber in jedem Fall mit der Gate-Closure-Frist des OTC-Marktes in Deutschland von 


15 Minuten (bzw. für Nord Pool von 0 Minuten). Grundsätzlich ist ein Aufsplitten des OTC- und 


des Börsenmarktes zu verhindern. 


 


Nach Auffassung von E.ON SE sollte das Zeitfenster zwischen Handelsmarktende und Aus-


schreibungsende vergrößert werden. Je größer dieses Zeitfenster ist, desto höher ist die Be-


teiligung am Minutenreservearbeitsmarkt. Ein Zeitfenster von 10 Minuten sollte zumindest an-


gestrebt werden. 


Anm. BK6: 


Die ÜNB werden gebeten darzulegen, ob eine Ausweitung des Zeitfensters möglich ist. 
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Statkraft unterstützt den Vorschlag eines Ausschreibungsbeginns (D-1, 15:00 Uhr, für den 


Erbringungstag D). Allerdings ist unklar, wieso das Ende der Ausschreibung 25 Minuten vor 


dem Erbringungszeitraum liegen muss. Am Intraday-Markt kann bis zum Lieferzeitpunkt ge-


handelt werden. Deswegen sollten auch Angebote für die Regelarbeit bis zum Lieferzeitpunkt 


abgegeben werden können. 


Anm. BK6: 


Eine Angebotsabgabe für Regelarbeit bis zum Lieferzeitpunkt kollidiert damit, dass Minutenre-


serve 15 Minuten vor Erbringung abgerufen wird.  


 


Die Vorarlberger Illwerke teilen die Einschätzung der Beschlusskammer nicht, dass ein Zeit-


fenster von fünf Minuten ausreichend ist, um auf dem Minutenreservearbeitsmarkt platzierte 


Angebote anzupassen oder zu entfernen. 


 


2.2.3. Produktzeitscheiben 


 


Ausschreibung und Vergabe der Minutenreservearbeit in 96 Zeitscheiben von jeweils ei-


ner Viertelstunde (Viertelstundenprodukt). Erbringungszeitraum ist die jeweilige Viertel-


stunde. 


 


Die vorgesehene Produktzeit von einer Viertelstunde berücksichtigt, dass die Minutenreserve 


ein Fahrplanprodukt darstellt und bei Abruf für mindestens eine Viertelstunde erbracht werden 


muss. Ferner ist die beabsichtigte Produktzeit kompatibel zu börslichen Produkten. 


 


BEE; Fraunhofer IWES, LichtBlick und Statkraft begrüßen den Vorschlag von 96 Produkt-


scheiben von jeweils einer Viertelstunde. Diese Einteilung setzt den Network Code on Electri-


city Balancing gut um und ist kompatibel zu den börslichen Produkten. 


 
Auch die ÜNB unterstützen die vorgeschlagenen Produktzeitscheiben. Diese ermöglichen ei-


ne bessere Entkopplung vom ¼-h-Intraday-Markt und erhöhen die Flexibilität auf der Anbieter-


seite. Ebenso bietet die viertelstündliche Produktdauer für die Vermarktung der Flexibilität 


volatiler Einspeiser Vorteile. 
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2.2.4. Angebote für Minutenreservearbeit 
 


a) Möglichkeit der Abgabe von Angeboten für beliebige Viertelstundenprodukte, Inhalt 


des Angebots: Angebotsgröße und Arbeitspreis. Berücksichtigung der Mindestange-


botsgröße gem. 2.1.4. bei der Angebotsstellung. Regelungen zum Pooling gem. 


2.1.5. greifen vorliegend. 


b) Angebotsstellung kann während der Ausschreibung zu beliebigen Zeitpunkten und 


unbegrenzt häufig angepasst werden.  


c) Mit Ende der Ausschreibung, 25 Minuten vor dem Erbringungszeitraum, sind vorlie-


gende Angebote für ein Viertelstundenprodukt verbindlich. 


 


Zu a) Präqualifizierte Anbieter sollen die Möglichkeit erhalten, Arbeitspreisangebote für die 


Erbringung von Minutenreservearbeit für beliebige Viertelstundenprodukte abzugeben. Das An-


gebot beinhaltet die Angebotsgröße und den Arbeitspreis. Bei der Angebotsstellung wären die 


für die Minutenreserveleistung gem. 2.1.4. geltenden Regelungen zur Mindestangebotsgröße zu 


beachten. Die Regelungen zum Poolen von Anlagen gem. 2.1.5. sollen vorliegend entsprechend 


gelten. Mit der Abgabe eines Angebots würde für den Anbieter die Verpflichtung bestehen, für 


die Lieferung von Minutenreservearbeit im betreffenden Erbringungszeitraum zur Verfügung zu 


stehen und bei Abruf kontinuierlich Minutenreserve in Höhe der Angebotsgröße während der 


gesamten Viertelstunde zu erbringen.  


 


Zu b) Um kurzfristigen Änderungen in der Verfügbarkeit vermarktbarer Kapazitäten sowie ak-


tuellen Marktentwicklungen bei der Angebotsstellung Rechnung tragen zu können, soll den An-


bietern gestattet werden, während der Ausschreibung zu jeder beliebigen Zeit und beliebig häu-


fig Anpassungen ihrer Angebotsstellungen vornehmen zu können. Dies umfasst die Einstellung 


neuer Angebote, das Entfernen von Angeboten sowie die Anpassung von Angeboten in Form 


einer Reduzierung oder Erhöhung von Angebotsgröße und/oder Arbeitspreis. 


 


Zu c) Die zum Zeitpunkt der Schließung der Ausschreibung vorliegenden Angebote sollen ver-


bindlich sein und zur Bildung der Merit Order herangezogen werden. 


 


Der bne wünscht eine Absenkung der Mindestangebotsgrenze auf 1 MW. Dies gilt für die An-


gebote von Minutenreserveleistung als auch von Minutenreservearbeit. 


Anm. BK6:  


Vgl. Diskussion zu 1.5 bzw. 2.1.4. 


 


LichtBlick begrüßt die Möglichkeit der jeweiligen Abgabe von Arbeitspreisangeboten für be-


liebige Viertelstundenprodukte und die Möglichkeit der unbegrenzt häufigen Angebotsstellung. 
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2.2.5. Arbeitspreisanpassung für bezuschlagte Angebote der Vorhaltung von Minuten-
reserveleistung 


 
a) Überführung der bezuschlagten Gebote aus der Vorhaltung von Minutenreserveleis-


tung in den Markt für Minutenreservearbeit sowie Unterteilung dieser Gebote in ar-


beitspreis- und leistungsgleiche Viertelstundenprodukte bei Ausschreibungsbeginn, 


D-1 um 15:00 Uhr 


b) Möglichkeit der Anbieter für diese Viertelstundenprodukte eine Differenzierung der 


Arbeitspreise vorzunehmen 


c) Arbeitspreise können während der Ausschreibung zu beliebigen Zeitpunkten und 


unbegrenzt häufig angepasst werden. Zulässigkeit der Erhöhung als auch der Ab-


senkung der Arbeitspreise 


d) Mit Ende der Ausschreibung, 25 Minuten vor dem Erbringungszeitraum, vorliegender 


Arbeitspreis für ein Viertelstundenprodukt ist verbindlich. 


e) keine Zulässigkeit von Anpassungen der Angebotsgröße 


 


Zu a) Die Angebote, die im Rahmen der Ausschreibung von Minutenreserveleistung einen Zu-


schlag erhalten haben, sollen in den Markt für Minutenreservearbeit überführt werden und – eine 


Zeitscheibe von vier Stunden unterstellt – in 16 Viertelstundenprodukte mit gleicher Angebots-


größe und gleichem Arbeitspreis unterteilt werden. Diese Unterteilung soll erfolgen, um Preisdif-


ferenzierungen zu ermöglichen. Die Verpflichtung der Anbieter, für die gesamte Zeitscheibe 


nach 2.1.3., für die der Zuschlag erteilt wurde, Minutenreserveleistung vorzuhalten und bei Abruf 


Minutenreservearbeit zu erbringen, soll jedoch bestehen bleiben. 


 


Zu b) und c) Den Anbietern soll die Möglichkeit eingeräumt werden, Differenzierungen des 


Arbeitspreises für die unter a) gebildeten Viertelstundenprodukte vorzunehmen. Ferner soll es 


den Anbietern gestattet sein, um aktuelle Marktentwicklungen in diesen Viertelstundenprodukten 


abbilden zu können, während der Ausschreibung zu jedem beliebigen Zeitpunkt und in beliebi-


ger Häufigkeit Arbeitspreisanpassungen vorzunehmen. Dabei soll eine Absenkung, aber auch 


eine Erhöhung der Arbeitspreise zulässig sein.  


 


Zu d) Der zum Zeitpunkt der Schließung der Ausschreibung für das jeweilige Viertelstunden-


produkt vorliegende Arbeitspreis soll verbindlich sein und zur Bildung der Merit Order herange-


zogen werden. 


 


Zu e) Mit Blick auf die im Minutenreserveleistungsmarkt eingegangene Verpflichtung der An-


bieter zur Vorhaltung und Erbringung von Minutenreserve in Höhe der bezuschlagten Angebots-


größe soll deren Anpassung im Markt für Minutenreservearbeit nicht zulässig sein. 
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Statkraft unterstützt die Vorschläge. 


 


Das Fraunhofer IWES hält es für kritisch, dass Arbeitspreisgebote angepasst werden können, 


falls diese Teil des Zuschlagskriteriums sind. Sollte der Einbezug der Arbeitspreise bei der 


Auktion implementiert werden, wie vom Fraunhofer IWES vorgeschlagen, bestünde hier eine 


eindeutige Missbrauchsgefahr seitens der Anbieter. Ähnlich äußert sich auch der BEE. 


Anm. BK6: 


Eine Einbeziehung des Arbeitspreises in die Zuschlagsentscheidung könnte allenfalls über-


gangsweise erfolgen. Bei Einführung eines Arbeitsmarkts, für den die europäischen Vorgaben 


die Möglichkeit von Arbeitspreisanpassungen bis Balancing Energy Gate Closure Time vorse-


hen, bliebe für einen derartigen Vergabemechanismus aufgrund von Manipulationsmöglichkei-


ten kein Raum. Vgl. Ausführungen zum Vergabealgorithmus der SRL.  


 


Für den bne erschließt sich die Intention, eine Anpassung der Arbeitspreise für bezuschlagte 


Minutenreserveangebote einzuführen, nicht. Diese Regelung eröffnet die Möglichkeit für spe-


kulative Angebote im Minutenreservemarkt. Allerdings ist das Ausschreibungsende der Minu-


tenreserve bereits ausreichend nah am Erfüllungszeitpunkt, so dass dieser Vorteil nicht über-


mäßig groß erscheint. Eine Beschaffung von Minutenreserve am Intraday-Markt würde eine 


effizientere Begrenzung der Preise für den Einsatz von Minutenreserve darstellen. 


Anm. BK6: 


Verweis auf den Entwurf der Electricity Balancing Guideline, Artikel 19 (7): Danach wird gefor-


dert, dass der Preis für die Regelarbeitsgebote nicht durch den Vertrag zur Vorhaltung von 


Regelleistung vorbestimmt werden darf. Vielmehr dürfen die Regelarbeitsgebote bis zur Ba-


lancing Energy Gate Closure Time (Art. 25 (2)) angepasst werden. 


 


Aus Sicht von VSE ist zwar eine Dynamisierung der im Zuge der Minutenreserveleistung be-


zuschlagten Arbeitspreise auf ¼h-Ebene zu begrüßen, doch sollte hierbei der damit verbun-


dene Aufwand für den Anbieter beachtet werden. Sollte es das Ziel sein, neue Kleinanbieter 


für den Markt zu gewinnen, müssten diese tradingorientierte Strukturen aufbauen, um ent-


sprechende Märkte marktgerecht bedienen zu können. Daher stellt sich erneut die Frage, ob 


nicht eine Aufteilung in Börsenmarkt und MRL-Markt, beide genutzt durch den ÜNB als Be-


zugsquellen für MR-Arbeit zweckdienlicher wären. 


 


Nach Auffassung von LichtBlick wäre eine Zusammenführung von Leistungsvorhaltungs-


markt und Minutenreservearbeitsmarkt sinnvoll, sofern die ÜNB nicht wie bereits unter 2.2. 


angeregt direkt am Intraday-Markt die benötigte Reservearbeit zu Marktpreisen beschaffen. 
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2.2.6. Merit Order und Abruf von Minutenreservearbeit 
 


a) Bildung einer gemeinsamen Merit Order aus den Angeboten für Minutenreservear-


beit nach 2.2.4. und den aus der Vorhaltung von Minutenreserveleistung stammen-


den und ggf. angepassten Arbeitspreisgeboten nach 2.2.5.  


b) Abruf von Minutenreservearbeit für den Erbringungszeitraum grundsätzlich nach der 


gem. a) gebildeten Merit Order  


 


Zu a) In die Bildung der Merit Order sollen alle nach 2.2.4. und 2.2.5. mit Ende der Ausschrei-


bung vorliegenden Arbeitspreisangebote einzubeziehen sein. 


 


Zu b) Der Abruf von Minutenreservearbeit für den Erbringungszeitraum soll grundsätzlich nach 


der gem. a) aufgestellten Merit Order zu erfolgen haben. Ein Abweichen von der Merit Order soll 


im Falle kritischer Netzsituationen, Störungen des IT-Systems der Übertragungsnetzbetreiber 


(bspw. zur Übertragung der Arbeitspreise an den Merit-Order-List-Server) oder zum Zweck von 


Testabrufen zulässig sein. 


 


Statkraft unterstützt die obigen Vorschläge und aus Sicht des bne erscheinen die Vorschläge 


praktikabel und im Ergebnis kostenmindernd. 


 


BEE: 


Die Formulierung unter lit. b könnte so interpretiert werden, dass nur bei Störungen im Bereich 


des Übertragungsnetzes von der Merit-Order abgewichen werden kann. Damit wäre die Kolli-


sion von Regelenergieerbringung und EinsMan-Maßnahmen, die insbesondere auch im Ver-


teilnetz stattfindet, nicht berücksichtigt. 


 


Die ÜNB befürworten ein Abweichen von der Merit Order in den unter lit. b genannten Fällen, 


verweisen aber darauf, dass mehrere IT-Systeme in den Abrufprozess eingebunden sind. 


 
2.3. Transparenz- und Veröffentlichungspflichten für Minutenreserveleistung und     


Minutenreservearbeit 
 


a) Veröffentlichung der indikativen Bedarfe an Minutenreserveleistung: D-5, 10:00 Uhr 


b) Veröffentlichung der finalen Bedarfe an Minutenreserveleistung: D-2, 16:00 Uhr 
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c) Veröffentlichung einer anonymisierten Liste aller Angebote für Minutenreserveleis-


tung (inkl. Angebotsleistung, Leistungspreis, Kennzeichnung des Zuschlags, Kenn-


zeichnung von Angeboten zur Kernanteilsdeckung) sowie des mittleren mengenge-


wichteten Leistungspreises und des Grenzleistungspreises (jeweils für jede Produkt-


zeitscheibe und über den Tag gemittelt): D-1, 11:00 Uhr, im Falle der Durchführung 


einer zweiten Ausschreibung erst spätestens eine Stunde nach deren Ende 


d) Veröffentlichung einer anonymisierten Liste aller Angebote nach 2.2.4. und 2.2.5. für 


Minutenreservearbeit, die für jedes Angebot die Angebotsgröße und den Arbeitspreis 


enthält, unmittelbar nach Ende der Ausschreibung von Minutenreservearbeit 


e) Veröffentlichung der eingesetzten Minutenreserveleistung in viertelstündlicher Auflö-


sung, getrennt nach positiver und negativer Minutenreserve, jeweils für den Netzre-


gelverbund und alle vier Regelzonen spätestens 15 Minuten nach Ablauf jeder Vier-


telstunde 


 
Zu a) und b) Zur Begründung wird auf Abschnitt 1.8. lit. a und b verwiesen. Die dort für die 


Sekundärregelleistung vorgenommenen Darstellungen gelten analog auch für die Minutenreser-


veleistung. 


 


Zu c) Vor dem Hintergrund der Veränderlichkeit von Arbeitspreisen im Zuge der geplanten Ein-


richtung eines Markts für Minutenreservearbeit soll im Rahmen der Veröffentlichung der Aus-


schreibungsergebnisse für die Leistungsvorhaltung auf die Veröffentlichung der gebotenen Ar-


beitspreise verzichtet werden. Im Übrigen soll der Umfang der Veröffentlichungspflichten der 


Tenorziffer 11 lit. b und c des Beschlusses BK6-10-099 erhalten bleiben. Hinsichtlich der vorge-


sehenen Veröffentlichungsfrist wird zur Begründung auf Abschnitt 1.8. lit. c verwiesen. Die dort 


für die Sekundärregelleistung dargestellten Überlegungen gelten für die Minutenreserveleistung 


analog. 


 


Südvolt hält es dem Grundsatz der Markttransparenz widersprechend, dass auf die Veröffent-


lichung der gebotenen Arbeitspreise verzichtet werden soll. Es ist für Anbieter (und deren 


Kunden) wichtig zu wissen, wo sich ein Arbeitspreis in der Merit Order befindet bzw. wie sich 


die Merit Order dann bei Einführung eines Minutenreservearbeitsmarktes verändert. 


 


Aus Sicht der Vorarlberger Illwerke ist es im Sinne einer informatorischen Gleichstellung aller 


Marktteilnehmer zwingend notwendig, auch Arbeitspreise zu veröffentlichen. Dies insbesonde-


re auch deshalb, da bei Leistungspreisgleichheit der Arbeitspreis über einen Zuschlag ent-


scheidet. Andernfalls würden große Marktteilnehmer einen nicht gerechtfertigten Vorteil bei 


Gebotserstellung und Arbeitspreisanpassung erhalten. 
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Anm. BK6: 


Aufgrund der Veränderlichkeit von Arbeitspreisen im Minutenreservearbeitsmarkt entfällt der 


Arbeitspreis als Zuschlagskriterium bei Leistungspreisgleichheit im Minutenreserveleistungs-


markt. 


 


Die ÜNB verweisen auf die Ausführungen bei der SRL und plädieren im Sinne der europäi-


schen Harmonisierung für eine analoge Veröffentlichung auch der bezuschlagten Leistung von 


MRL.  


Anm. BK6: 


Dies erscheint unkritisch. 


 


Zu d) Die Veröffentlichung der Angebotsgrößen und der gebotenen Arbeitspreise für Minuten-


reservearbeit erscheint erforderlich, um Anbieter auf dem Minutenreservearbeitsmarkt in die 


Lage zu versetzen, in Kenntnis der Ergebnisse der vorherigen Ausschreibungen und somit unter 


Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung Arbeitspreisgebote zu stellen bzw. Anpassun-


gen ihrer Angebotsstellung vorzunehmen. Aufgrund des kurzen Zeitraums von nur 15 Minuten 


zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ausschreibungen sollen die Ausschreibungsergebnisse 


künftig unmittelbar nach Ende der Ausschreibung zu veröffentlichen sein. 


 


Zu e) Der Umfang der Veröffentlichungspflichten der Tenorziffer 11 lit. d des Beschlusses   


BK6-10-099 soll erhalten bleiben. Zur Begründung der vorgesehenen Veröffentlichungsfrist wird 


auf Abschnitt 1.8. lit. d verwiesen. Die dort für die Sekundärregelung vorgenommenen Darle-


gungen gelten analog auch für die Minutenreserve. 


 


2.4. Einheitspreisverfahren für Minutenreservearbeit 
 


Das Bundeswirtschaftsministerium diskutiert in seinem Weißbuch die Einführung eines Einheits-


preisverfahrens für die Bestimmung der Arbeitspreise der Minutenreserve. Diesbezüglich soll die 


Bundesnetzagentur im Rahmen des geplanten Strommarktgesetzes entsprechende Festle-


gungskompetenzen erhalten. Insoweit stellt die Beschlusskammer die Einführung eines Ein-


heitspreisverfahrens für die Minutenreservearbeit bereits im Vorgriff auf geplante rechtliche Än-


derungen in dem vorliegenden Festlegungsverfahren zur Diskussion. Nach den Ausführungen 


des Weißbuchs bewirke ein Einheitspreisverfahren, dass die Anbieter Arbeitspreisgebote in Hö-


he ihrer Grenzkosten abgeben. Daraus könnten einfachere Gebote und insoweit effizientere 


Marktergebnisse resultieren. 
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Fragen an die Branche: 
 
1) Zur Förderung von Wettbewerb um den Arbeitspreis der Minutenreserve ist vorliegend die 


Etablierung eines Minutenreservearbeitsmarkts vorgesehen. Ist vor diesem Hintergrund die 


zeitgleiche Einführung eines Einheitspreisverfahrens für die Minutenreservearbeit anzu-


streben? 


2) Welche Implikationen stehen im Falle der Einführung eines Einheitspreisverfahrens für das 


Gesamtsystem (Vorhaltung von Minutenreserveleistung, Prozesse des Abrufs von Minuten-


reservearbeit sowie der Abrechnung, Ausgleichsenergiesystem, Kosten und finanzielles   


Risiko für Bilanzkreisverantwortliche etc.) zu erwarten? 


 


Anm. BK6: 


Mit Ausnahme weniger Marktakteure (E.ON, EnerNOC, RWE, Statkraft, STEAG) wird die 


Einführung eines Einheitspreisverfahrens zum aktuellen Zeitpunkt abgelehnt. 


 


Anlagen 


 







 


 
 


 


Prozesskette: Ausschreibung von Sekundärregelung          Anlage 1 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Beginn der 
Ausschrei-


bungx2 


Ende der Aus-
schreibung 


10:00 Uhr 


D-2 D-1 Erbringungstag D D-5 


16:00 Uhr 


Veröffentlichung 
der indikativen 


Bedarfe 


Zweite Aus-
schreibung bei 


Bedarfs-
unterdeckung 


Veröffentlichung 
der finalen Be-


darfe 


09:00 08:00 Uhr 09:30 09:00 Uhr 10:00 Uhr Nachmittag 
xx:xx Uhr+1 h 


Nachmittag 
xx:xx Uhr 


Veröffentlichung der 
Ausschreibungs-


ergebnisse (bei Be-
darfsdeckung) 


Information 
über Zu-
schlags-
erteilung 


Veröffentlichung 
der Ergebnisse 
der ersten und 
zweiten Aus-
schreibung 


15 Min. nach 
jeder ¼-h 


Veröffentlichung 
der Regelzonen-
salden und der 
eingesetzten 


Sekundärregel-
leistung für NRV 
und Regelzonen 


 


Veröffentli-
chung der 
Ausschrei-


bungs-
ergebnisse 


(bei Bedarfs-
deckung) 


 







 


 
 


 


Prozesskette: Ausschreibung von Minutenreserveleistung          Anlage 2 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Beginn der 


Ausschreibung 


Ende der Aus-
schreibung 


10:00 Uhr 


D-2 D-1 Erbringungstag D D-5 


16:00 Uhr 


Veröffentlichung 
der indikativen 


Bedarfe 


Zweite Aus-
schreibung bei 


Bedarfs-
unterdeckung 


Veröffentlichung 
der finalen Be-


darfe 


10:00 Uhr 10:30 Uhr 11:00 Uhr Nachmittag 
xx:xx Uhr+1 h 


Nachmittag 
xx:xx Uhr 


Veröffentlichung der 
Ausschreibungs-


ergebnisse (bei Be-
darfsdeckung) 


Information 
über Zu-
schlags-
erteilung 


Veröffentlichung 
der Ergebnisse 
der ersten und 
zweiten Aus-
schreibung 







 


 
 


 
 
Prozesskette: Ausschreibung von Minutenreservearbeit          Anlage 3 
 
 
 
 
 
 
 


Beginn der 
Ausschreibung 


Ende der Aus-
schreibung 


Veröffentlichung der 
eingesetzten Minuten-


reserveleistung für 
NRV und Regelzonen 


15:00 Uhr 


D-1 Erbringungstag D 


Veröffentlichung 
der Ausschrei-


bungsergebnisse 


Erbringungszeitraum 


t - 25 Min. t t + 15 Min. t + 30 Min. 
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 Weiterentwicklung der Ausschreibungsbedingungen und Veröffentlichungspflichten für Sekundärregelung
 (Az. BK6-15-158) und Minutenreserve (Az. BK6-15-159) am 13. Juli 2016 in Bonn. 

Diskussionsgrundlage bildet das beigefügte Dokument. Dabei handelt es sich um den Text des am 23.11.2015
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im Änderungsmodus dargestellt und mit Kommentaren versehen. 
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Mit freundlichen Grüßen 
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